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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Lange bevor der Bundesrat Mitte Juni 2016 mit seiner Medienkonferenz den
Abstimmungskampf zum Nachrichtendienstgesetz offiziell eröffnete, wurde das Thema
breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Anlass dazu boten etwa die Terroranschläge in
Brüssel vom 22. März 2016, in deren Nachgang bürgerliche Sicherheitspolitikerinnen
und -politiker den Bundesrat dazu aufforderten, dem Nachrichtendienst per
dringlichem Bundesbeschluss schleunigst zu den notwendigen Kompetenzen zu
verhelfen. Man könne nicht warten, bis das neue NDG nach der
Referendumsabstimmung vom September in Kraft treten könne; die jüngsten Anschläge
hätten gezeigt, «dass die Bedrohung durch Terrorismus real ist», erklärte die
Präsidentin der SiK-NR, Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), gegenüber der NZZ. In
Zeiten wie diesen sei es «unsinnig», dass der NDB in seiner Arbeit behindert werde,
zitierte die «Tribune de Genève» dazu SiK-SR-Präsident Isidor Baumann (cvp, UR). Der
NDB sei momentan «blind und taub», mahnte der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre
Maudet (GE, fdp) an gleicher Stelle. Obschon die Forderung unerfüllt verhallte, lagen die
Hauptargumente für das neue Nachrichtendienstgesetz damit schon einmal auf dem
Tisch.

Dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ähnlich dachte, zeigte die im Mai
veröffentlichte Studie «Sicherheit 2016» der ETH Zürich. Darin schätzten rund drei
Viertel der Befragten die weltpolitische Lage (eher) pessimistisch ein, wobei die
Erhebungen bereits im Januar und damit vor den Terrorattacken in Brüssel
stattgefunden hatten. Damit einher gingen ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes
subjektives Unsicherheitsempfinden sowie die klare Unterstützung von Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit wie Datensammlungen über verdächtige Personen,
Armeeeinsätze zur Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, die Aufstockung der
Polizeikorps, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder vorsorgliche Verhaftungen.
Von einer gewissen Ambivalenz zeugten die Antworten zum Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit: 55 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der Staat die Sicherheit
der Bevölkerung auch auf Kosten der persönlichen Freiheit garantieren solle,
gleichzeitig würden sich aber ebenfalls 55 Prozent für Freiheit statt Sicherheit
entscheiden, wenn sie gezwungen wären, eins der beiden zu wählen. Zwei Drittel
befürworteten aber die Terrorismusbekämpfung auch unter Einschränkung der
persönlichen Freiheit – ein Ergebnis, das «Wasser auf die Mühlen der Befürworter» des
neuen NDG sei, wie das St. Galler Tagblatt resümierte.

Weiteren Impetus fand die Befürworterseite in der Tatsache, dass sich offenbar auch
der IZRS an der Unterschriftensammlung gegen das NDG beteiligt hatte, wie die
Luzerner Zeitung Mitte Juni bekannt machte. Die umstrittene islamische Organisation
sehe im NDG ein «Vehikel gegen Muslime», in dessen Fokus «je nach politischem
Klima» auch andere Gruppen geraten könnten, weshalb Mediensprecher Qaasim Illi zur
Unterschrift gegen das NDG aufgerufen habe. Im Einsatz für das NDG sah man sich
dadurch bestätigt, denn es sei «bezeichnend», dass «ein Verein wie der IZRS, der
selber im Fokus des NDB stehen könnte», gegen das Gesetz mobil mache, zitierte die
Zeitung Ida Glanzmann-Hunkeler. Sogar Bundesrat Guy Parmelin sollte den Widerstand
des IZRS einige Tage später vor den Medien lakonisch als «beste Werbung für das
Gesetz» bezeichnen. Die Gegenseite distanzierte sich derweil von «diesen
Extremisten», wie SP-Sprecher Michael Sorg betonte; man sei nicht verbündet und
stehe in keinerlei Kontakt. Aus dem Abstimmungskampf wollte sich der IZRS denn auch
heraushalten, wie er über eine Sprecherin verlauten liess. 

Auf der Pro-Seite stand neben dem Bundesrat ein überparteiliches Ja-Komitee, das
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller grösseren Parteien ausser den Grünen
vereinte. Im Laufe der Kampagne sprachen sich zudem die Ost- und Westschweizer
Konferenzen der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren sowie die
Regierungsräte der Kantone Zürich und Schaffhausen für das NDG aus. Das
Hauptargument für das neue Gesetz war, dass die Mittel des schweizerischen
Nachrichtendienstes an die aktuelle Bedrohungslage angepasst werden müssten, denn
mit seinen heutigen Instrumenten könne er die Schweiz nicht ausreichend vor den sich
ständig verändernden und komplexer werdenden Gefahren schützen. Der NDB sei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2016
KARIN FRICK
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schlicht «überholt», konstatierte FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (fdp, AG)
gegenüber der Presse. Klar könne das Risiko nicht vollständig eliminiert werden, aber es
seien schon viele Attentate dank Überwachung verhindert worden, pries SVP-
Ratskollege Raymond Clottu (svp, NE) die neuen Überwachungsmöglichkeiten an. Als die
Ziele des NDG nannte Verteidigungsminister Guy Parmelin einerseits die präventive
Überwachung der «gefährlichsten Individuen» (NZZ) sowie andererseits die
Erschwerung von Cyberangriffen und -spionage, wie im Fall der Ruag, der Anfang 2016
aufgedeckt worden war. Als weiteren Vorzug des neuen Gesetzes hob NDB-Chef Markus
Seiler die Vereinfachung der internationalen Zusammenarbeit in der
Terrorismusbekämpfung hervor. Gleichzeitig warnte er vor einer Schwächung der
internationalen Stellung der Schweiz, sollte das Gesetz abgelehnt werden, denn je
weniger eigene nachrichtendienstliche Erkenntnisse die Schweiz habe, umso grösser
sei die Gefahr, von ausländischen Geheimdiensten instrumentalisiert zu werden. Es sei
aber mitnichten die Absicht des neuen Gesetzes, alle Bürgerinnen und Bürger zu
überwachen und selbstverständlich müsse Missbrauch verhindert werden, betonte
Bundesrat Parmelin weiter. Auch das Komitee erklärte, umfassende
Kontrollmechanismen und eine gut ausgebaute Aufsicht über den Nachrichtendienst
verhinderten, dass ein Überwachungsstaat geschaffen werde. Die Befürworterinnen
und Befürworter wurden nicht müde zu betonen, dass das NDG das Gleichgewicht
zwischen individueller Freiheit und Sicherheit wahre und letztlich schlicht notwendig
sei – oder mit den Worten von SP-Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) in der «Tribune
de Genève»: «Wir können nicht bei Windows 95 und Walkie-Talkies bleiben.» Der
Status quo sei eine Reaktion auf den Fichenskandal in den 1990er-Jahren gewesen,
erklärte auch EDÖB Adrian Lobsiger gegenüber der Sonntagszeitung. Seither hätten sich
die Welt verändert und die Sicherheitslage verschärft. Auch er bezeichnete das NDG als
«Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit», liess sich aber nicht auf eine explizite
Abstimmungsempfehlung hinaus. Zum frühen Zeitpunkt des offiziellen Kampagnenstarts
Mitte Juni sagte Bundesrat Parmelin, er wolle eine «pädagogische»
Abstimmungskampagne führen, um der Bevölkerung angesichts des heiklen und
komplexen Themas genau zu erklären, was die Neuerungen seien und warum sie nötig
seien.

Die Kontra-Seite bestand hauptsächlich aus dem Referendumskomitee «Bündnis gegen
den Schnüffelstaat», das von den Grünen, der SP, den Juso, der Piratenpartei, der
Gewerkschaft Syndicom, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Grundrechte.ch sowie
dem Chaos Computer Club unterstützt wurde. Ein bürgerlich geprägtes Gegenkomitee
um die bürgerlichen Jungparteien, kritische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
von SVP bis GLP sowie die Operation Libero, das liberale Argumente gegen das NDG
anführen wollte, zerbrach hingegen, bevor es sich formieren konnte. Man habe das NDG
gleichzeitig mit dem BÜPF bekämpfen wollen, aber mit dem Scheitern des BÜPF-
Referendums sei die Gruppe auseinandergefallen, schilderte der Koordinator und
stellvertretende SGV-Direktor Henrique Schneider dem St. Galler Tagblatt. So
dominierten denn auch die von links geäusserten Bedenken das Argumentarium der
Gegnerschaft. Weil es dem NDB erlaube, auf Basis blosser Vermutungen zu agieren,
gehe das neue Nachrichtendienstgesetz zu weit, so das Hauptargument des Nein-
Lagers. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello nannte das NDG einen «Schritt Richtung
Massenüberwachung». Mit dem Gesetz würden alle Bürgerinnen und Bürger zu
Verdächtigen gemacht, sodass der NDB letztlich jeden zum potenziellen Terroristen
«emporstilisieren» könne, kritisierte der Präsident des Vereins Grundrechte.ch, Viktor
Györffy. Das von der Befürworterseite propagierte Gleichgewicht zwischen individueller
Freiheit und Sicherheit konnte die Gegnerschaft nirgends erkennen. Mit der Stärkung
des Nachrichtendienstes kreiere man nur eine «Illusion von Sicherheit», bemängelte
der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH). Die Attentäter von Paris und Brüssel
seien sehr wohl nachrichtendienstlich oder polizeilich bekannt gewesen, aber
nichtsdestotrotz hätten die Anschläge nicht verhindert werden können. Dass eine
parlamentarische oder juristische Kontrolle die Aktivitäten des NDB und damit die
Eingriffe in die Grundrechte wirklich begrenzen könne, sei ebenfalls «illusorisch», so
Györffy weiter. Glättli sah das Gesetz ausserdem – sowohl aufgrund der
Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten als auch wegen der
Möglichkeit zum Eindringen in ausländische Computersysteme – als Gefahr für die
Neutralität der Schweiz. Zudem missbilligte die Gegnerschaft, dass der Staat durch den
Kauf von Trojanern den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken und das organisierte
Verbrechen fördere.

Insgesamt verlief die öffentliche Debatte über lange Zeit unaufgeregt und angesichts
der Tragweite des Themas eher spärlich. Erst rund drei Wochen vor dem
Abstimmungssonntag, im Anschluss an die SRF-«Arena» zum NDG, gewann sie «doch

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



noch etwas an Temperatur», wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Dabei stand das
Instrument der Kabelaufklärung im Fokus, in der die Gegenseite nichts anderes als die
verdachtsunabhängige Massenüberwachung erkannte. Die Beteuerung, es werde nur
der grenzüberschreitende, nicht aber der inländische Internetverkehr überwacht, sei
bedeutungslos, da etwa sehr viele E-Mails über ausländische Server verschickt würden,
auch wenn sich Sender und Empfänger in der Schweiz befänden. Ein viel genanntes
Argument gegen diese Art der Überwachung war die Suche nach der sprichwörtlichen
Nadel im Heuhaufen, die eben nicht einfacher werde, wenn man den Heuhaufen
vergrössere. NDG-Fürsprecherin Corina Eichenberger hielt dem in der «Tribune de
Genève» entgegen, man werde im Internetverkehr schon nach sehr eng definierten
Schlagworten suchen, und nicht einfach nach «Islam» oder «Bombe». Ausserdem
führte die Pro-Seite an, der NDB verfüge gar nicht über genug Ressourcen für eine
solche Massenüberwachung. Der Bundesrat sprach bis zuletzt von rund zehn Fällen pro
Jahr, in denen bewilligungspflichtige Beschaffungsmassnahmen eingesetzt würden, wie
er auch schon dem Parlament erklärt hatte. In den Medien wurde diese Zahl jedoch in
Zweifel gezogen, da sich seit den parlamentarischen Beratungen die Bedrohungslage
durch vermehrte Anschläge in Europa – die bisher folgenschwersten in Paris und
Brüssel – und die zunehmende Anzahl Dschihad-Reisender aus der Schweiz verschärft
habe. Während das VBS die Zahl als Durchschnittswert, der mit der Bedrohungslage
variieren könne, verteidigte, sprach Ida Glanzmann-Hunkeler eher von 20 bis 25 Fällen
pro Jahr, wobei diese Schätzung nicht statistisch extrapoliert, sondern «mehr ein
Gefühl» sei, wie sie gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte. NDG-Gegner Balthasar
Glättli sah in diesem Zahlenwirrwarr gemäss St. Galler Tagblatt ein Indiz dafür, dass «die
staatlichen Schnüffler wesentlich hungriger» seien, als sie es «vor der Abstimmung
zugeben» wollten. Wie der Tages-Anzeiger feststellte, wurde der Abstimmungskampf
gegen Ende zum «Streit der Begrifflichkeiten», der sich vor allem um die Definition von
Massenüberwachung drehte. Es sei die Antwort auf die von Beat Flach (glp, AG) in der
«Arena» gestellte Frage, ob es wirklich so furchtbar sei, dass in Zukunft alles zuerst
durch den Filter des NDB gehe, die Befürworter und Gegner des NDG trenne,
konstatierte dieselbe Zeitung.

Die ab Mitte August durchgeführten Umfragen zeigten schon von Anfang an eine breite
Unterstützung von knapp 60 Prozent für das NDG, die bis zur letzten Umfragewelle
Mitte September ungefähr konstant blieb. Als wichtigste Argumente identifizierten die
Befragungen die Befürchtung möglichen Missbrauchs neuer Technologien auf der Pro-
sowie den mangelhaften Schutz der Privatsphäre auf der Kontra-Seite. Bei den
bürgerlichen Parteien wollte die Mehrheit der Basis Ja stimmen, während die
Anhängerschaft der linken Parteien mehrheitlich ein Nein einlegen wollte. Damit hatte
das NDG gute Voraussetzungen, das Referendum ungefährdet zu passieren. 1

Privatrecht

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 2

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

Im Nachgang einer Recherche der SDA fiel das Schlaglicht der öffentlichen Debatte im
Februar 2016 plötzlich auf die schon seit Monaten geplante Verschärfung des EU-
Waffenrechts. Als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im vergangenen Jahr solle
mit der Einschränkung des Waffenbesitzes und -handels nun verhindert werden, «dass
Waffen in die Hände von Terroristen fallen», wie EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker von der NZZ zitiert wurde. Sofern die Richtlinie tatsächlich zustande
kommt, muss die Schweiz als Schengen-Vertragsstaat diese übernehmen, um ihre
Mitgliedschaft im Schengener und damit verbunden auch im Dubliner Abkommen nicht
zu gefährden. Dies erläuterte der Bundesrat in seiner Antwort auf eine entsprechende
Interpellation Ruiz (sp, VD; Ip. 15.4199). Die Schweiz sei jedoch in der zuständigen
Expertengruppe des Ministerrates vertreten, wenn auch ohne formales Stimmrecht und
nur mit beratender Funktion, was eine gewisse Einflussnahme ermögliche. Von der
Kommission vorgesehen sind unter anderem strengere Registrierungspflichten, ein
Verbot des Onlinehandels von Waffen und Munition, strengere Regeln für unbrauchbar
gemachte Waffen, ein Bedürfnisnachweis – sei es als Jäger, Sportschütze oder Sammler
– und eine medizinische Untersuchung als Vorbedingungen für den
Waffenerwerbsschein sowie ein Verbot von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen, die
wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen. Diese werden von der EU nicht nur wegen
des relativ leicht möglichen Umbaus zu vollautomatischen Waffen, sondern auch
aufgrund ihrer hohen Munitionskapazität als sehr gefährlich angesehen. Waffen
ebendieser Kategorie kommen im ausserdienstlichen Schiesswesen in der Schweiz
jedoch zu breitem Einsatz. Die verschärften Regeln liessen es in der Folge auch nicht
mehr zu, dass Armeeangehörige Ordonnanzwaffen nach dem Ende der Dienstpflicht mit
nach Hause nehmen.
So liess denn auch die Kritik aus dem Umfeld der Waffenlobby nicht lange auf sich
warten. Dora Andres, Präsidentin des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV),
erklärte in den Medien, der SSV lehne die Vorschläge der Europäischen Kommission
vollumfänglich ab. Die Schweiz brauche kein schärferes Waffenrecht und nötigenfalls
werde man dagegen politisch aktiv werden. Mit rund 133'000 Mitgliedern wäre der SSV
problemlos referendumsfähig. Schützenhilfe erhielt Andres auch von bürgerlichen
Politikerinnen und Politikern, darunter CVP-Präsident Christophe Darbellay (VS),
welcher die vorgesehenen Regeln gegenüber dem Sonntags-Blick als «nicht
kompatibel» mit dem schweizerischen Schützenwesen und der Milizarmee
bezeichnete. FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) erachtete gegenüber der
Aargauer Zeitung eine Verschärfung des Waffenrechts als schlicht nicht in der Lage,
mehr Sicherheit zu garantieren; es sei ein «Irrglaube», dass mit strengeren Regeln der
kriminelle Waffenmissbrauch verhindert werden könne. Die Milizarmee und die
Armeewaffen zu Hause seien sogar Teil der «schweizerischen DNA», liess sie im
Sonntags-Blick verlauten.

Im März 2016 gab Bundesrätin Simonetta Sommaruga nach einem Treffen der EU-
Innenminister erste Entwarnung: «Die EU wird der Schweiz das Sturmgewehr nicht
verbieten», wurde sie in der Presse zitiert. Neben der Schweiz hätten sich auch andere
EU-Länder, darunter v.a. baltische und nordische Staaten mit Schützen- und
Jägertradition, gegen zu zentralistische Verschärfungen gewehrt. In der Folge
verabschiedete der Rat der Innenminister Mitte Juni einen entschärften Entwurf mit
einer eigens auf die Schweiz zugeschnittenen Ausnahmebestimmung. Diese
«Schutzklausel für das Schweizer Sturmgewehr» (Tages-Anzeiger) ermöglicht es
Schweizer Armeeangehörigen weiterhin, die Waffe nach Ende der Dienstpflicht zu
behalten. Bedingungen dafür sind allerdings die Mitgliedschaft in einem
Schützenverein, der Nachweis von jährlichen Schiessübungen sowie die regelmässige
medizinische und psychologische Beurteilung des Waffenbesitzers.
Ebendiese Bedingungen waren es denn auch, welche die Freude über den Schweizer
Verhandlungserfolg zumindest auf Seiten der Waffenlobby erheblich trübten. So
schrieb die Basler Zeitung weiterhin von der «Entwaffnung Hunderttausender
Schweizer Bürgerinnen und Bürger»; alle seien auf die Entwarnung Sommarugas
hereingefallen, denn durch die von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen
Bedingungen würden «unbescholtene Schweizerinnen und Schweizer, die eine Waffe
besitzen», kriminalisiert und «der Grundsatz, wonach der Staat seinen Bürgern so lange
vertraut, bis ihnen eine Straftat bewiesen werden kann, [...] ausgehebelt». Stattdessen
müssten ehemalige Soldaten nun beweisen, «dass sie keine Gewalttäter sein wollen».
Nicht zuletzt sah sie darin über Umwege die Umsetzung der 2011 abgelehnten Initiative
gegen Waffengewalt. Auch bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier übten
abermals Kritik an der Richtlinie und nun insbesondere an den Bedingungen im
«Schweizer Paragraphen». Von einer «schlimme[n] Einmischung in die Schweizer
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Gesetzgebung» (Walter Müller, fdp, SG) und der Gefährdung der Souveränität der
Schweiz (Adrian Amstutz, svp, BE) war die Rede. Die Urteile über die Richtlinie im
Allgemeinen wie auch über die medizinisch-psychologischen Tests im Besonderen
reichten von «inakzeptabel und lächerlich» (Yannick Buttet, cvp, VS) bis zu «absurd»
(Dora Andres, SSV). Der neue CVP-Präsident Gerhard Pfister (ZG) forderte von
Bundesrätin Sommaruga gar eine Erklärung und allfällige Nachverhandlungen in Brüssel.
Der SVP-Nationalrat und Präsident des Berner Schützenverbandes Werner Salzmann
reichte indes Ende September eine Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch
die EU entwaffnen!» ein. Dem Vorstoss zufolge sollte die Schweiz gemeinsam mit jenen
EU-Staaten, die dem neuen Waffenrecht ebenfalls kritisch gegenüberstehen, die
«unannehmbaren Änderungen» bekämpfen.

Im Dezember 2016 einigten sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen
Kommission und des Europäischen Parlaments auf eine Fassung der Waffenrichtlinie,
über die als nächstes das Europäische Parlament befinden wird. Unterdessen war es
der europäischen Waffenlobby gelungen, die Vorlage weiter abzuschwächen. So sieht
der Antrag zuhanden des Europäischen Parlaments kein Verbot halbautomatischer
Waffen mehr vor, sondern lediglich Einschränkungen betreffend den Verkauf und die
maximale Patronenzahl. Den Mitgliedstaaten ist es nun ausserdem freigestellt, ob für
den Waffenerwerb medizinisch-psychologische Tests erforderlich sind oder nicht. Bei
der Überführung in nationales Recht bietet die Richtlinie daher einen gewissen
Spielraum. Was jedoch geblieben ist, sind die Mitgliedschaft in einem Schützenverein
und die regelmässige Teilnahme an Schiessanlässen als Voraussetzungen, damit
Schweizer Armeeangehörige das Sturmgewehr behalten dürfen. Diese Punkte waren im
ausgehenden 2016 denn auch die meistkritisierten, denn mit Vereinspflicht und
Schiesszwang wolle die EU die Freiheit und Selbstbestimmung der Schweizer
beschränken, zeigte sich Werner Salzmann gegenüber der Luzerner Zeitung besorgt. Mit
mehr Dramatik bezeichnete Jean-Luc Addor (VS), SVP-Nationalrat und Vizepräsident
von ProTell, die Schusswaffe als «das Symbol des freien Mannes» und die Reform daher
als unverhältnismässig. ProTell kündigte bereits das Referendum an; man toleriere keine
Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. Auch ein Ausschluss aus Schengen/Dublin
würde gemäss diversen Zeitungsberichten von der Waffenlobby damit bewusst in Kauf
genommen. 3

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Auch 2014 kam es im Parlament zu einigen Mutationen. Insgesamt wurden im
Berichtsjahr elf neue Parlamentsmitglieder vereidigt. Tragisch war dies im Falle beider
Ständeräte aus dem Kanton Glarus. Für den 2013 überraschend verstorbenen Pankraz
Freitag (fdp, GL) und den 2014 zurückgetretenen und kurz darauf aufgrund seines
Krebsleidens aus dem Leben geschiedenen This Jenny (svp, GL) wurden in Ersatzwahlen
Thomas Hefti (fdp, GL) und Werner Hösli (svp, GL) als Nachfolger bestimmt (vgl. Kapitel
1e, Wahlen). Gleich vier Nationalräte rutschten aus dem Kanton Zürich nach: Christoph
Blocher (svp, ZH) und Hans Kaufmann (svp, ZH) wollten eigentlich jüngeren SVP-
Mitgliedern Platz machen, aber Ernst Schibli (svp, ZH; Jahrgang 1952), der 2011 nach 10
Jahren nicht mehr in den Nationalrat gewählt worden, aber erster Ersatz auf der SVP-
Liste war, entschied sich für eine Rückkehr nach Bern. Für Blocher rutschte dann
freilich der 15 Jahre jüngere Thomas Matter (svp, ZH) nach. Markus Hutter (fdp, ZH) trat
zurück, weil er sich seinem Unternehmen widmen wollte. Für ihn kam Beat Walti (fdp,
ZH) zum Handkuss. Der zweite neue Zürcher FDP-Vertreter war Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH). Er wurde Nachfolger von Filippo Leutenegger (fdp, ZH), der in die Zürcher
Stadtexekutive gewählt wurde. Auch der ehemalige Präsident der FDP, Fulvio Pelli (fdp,
TI) hatte seinen Rücktritt eingereicht und machte Platz für Giovanni Merlini (fdp, TI). Der
fünfte Abgeordnetenaustausch für die FDP wurde zwischen Pierre-André Monnard (fdp,
NE) und Laurent Favre (fdp, NE) getätigt. Favre war bei Ersatzwahlen in die Neuenburger
Regierung gewählt worden. Neben Blocher, Jenny und Kaufmann trat für die SVP mit
Caspar Baader (svp, BL) ein weiteres Schwergewicht zurück. Er wurde durch Christian
Miesch (svp, BL) ersetzt. Die SP – Rebecca Ruiz (sp, VD) rutschte für Josiane Aubert (sp,
VD) nach – und die BDP – mit Heinz Siegenthaler (bdp, BE) für Ursula Haller (bdp, BE) –
hatten je eine Mutation vorzunehmen. Die 49. Legislatur war damit bis Ende 2014
bereits von 24 Wechseln geprägt. Fast jeder zehnte Sitz im nationalen Parlament wurde
damit ausserhalb der regulären Wahlen getauscht. 4
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In der Herbstsession wurde mit Heinz Siegenthaler (bdp, BE) ein neues Ratsmitglied
vereidigt. Der bereits 2014 schon einmal für Ursula Haller (bdp, BE) nachgerutschte
Berner mit Jahrgang 1955 trat den Sitz des zurückgetretenen Urs Gasche (bdp, BE) an.
Die BDP-Rochade war die fünfte Mutation in der 50. Legislatur. Gasche hatte Mitte Juni
seinen Rücktritt angekündigt. Er sei 31 Jahre lang in der Politik gewesen und nun wolle
er seiner Familie mehr Zeit widmen. Die gleiche Begründung hatte Gasche bereits 2009
bei seinem Rücktritt aus dem Berner Regierungsrat angegeben. Allerdings sprang er für
die von ihm mitgegründete junge BDP in die Bresche, liess sich für die
Nationalratswahlen 2011 aufstellen und gewann einen Sitz. Mit Gasche verliere die BDP
ein wichtiges Aushängeschild, urteilte der Tagesanzeiger. Mit dem nur wenig jüngeren
Siegenthaler, der 2015 nicht wiedergewählt worden war, könne auch nicht von einer
Verjüngung gesprochen werden, welche die Partei eigentlich nötig hätte. 5
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Während der Sondersession im Mai 2019 stand auch eine Mutation an. Neu im
Nationalrat willkommen geheissen wurde Nicolas Rochat Fernandez (sp, VD), der für
Rebecca Ruiz (sp, VD) nachrückte. Der 37-jährige Waadtländer Grossrat und Unia-
Gewerkschafter kam zum Handkuss, weil Ruiz bei Ersatzwahlen im März in die Regierung
des Kantons Waadt gewählt worden war. 6
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Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Le PS a maintenu son siège au Conseil d'Etat vaudois, suite à l'élection de Pierre-Yves
Maillard à la tête de l'Union syndicale suisse (USS). La conseillère nationale socialiste
Rebecca Ruiz siégera au niveau cantonal.
Elle avait pour adversaires Pascal Dessauges (udc), Axel Marion (pdc), Jean-Michel Dolivo
(solidaritéS) et Anaïs Timofte (pop). Le POP a fait cavalier seul, en ne s'associant pas
avec la coalition formée par la gauche radicale, intitulée Ensemble à gauche. Jean-
Michel Dolivo tentait sa chance pour la troisième fois. Le PDC a présenté son unique
député au Grand conseil. Il espérait recevoir le soutien du PBD et de l'UDF. Le PLR
supportait l'UDC. 
Après les échecs de 2012 et 2017, le parti agrarien souhaitait être à nouveau représenté
dans l'exécutif cantonal. Son candidat, préfet du Gros-de-Vaud, était dans une
situation particulière lors de la campagne. Comme représentant du gouvernement dans
son district, il a exprimé des critiques du gouvernement à majorité de gauche. 
Rebecca Ruiz s'est retrouvée sous les projecteurs, en raison de plusieurs affaires. Son
mari aurait profité de «copinage» pour être élu à la présidence de la Compagnie
générale de navigation (CGN). Une dénonciation pénale à l'encontre de la candidate et
de l'ancienne ministre socialiste Anne-Catherine Lyon a été déposée pour un contrat
dont l'intitulé était «bidon». Après plusieurs contrats à durée déterminée, Rebecca
Ruiz a pu bénéficier d'une manœuvre visant à contourner une directive interdisant
d'enchaîner quatre contrats à durée déterminée pour sa fonction. A quelques jours du
premier tour, le gouvernement cantonal s'est défendu en expliquant que la pratique
était ponctuelle et dès à présent proscrite. La présidente de la section socialiste
cantonale et la candidate ont reçu un courrier anonyme au caractère pénal. 
Le PS avait un budget de campagne de 240'000 francs, l'UDC 80'000, Ensemble à
gauche 28'020, le POP 24'000 et le PDC 14'400. 

Le 17 mars, avec une participation de 34.2% et une majorité absolue fixée à 72'643 voix,
Rebecca Ruiz comptabilise 67'683 voix, suivie par Pascal Dessauges (54'576 suffrages),
Axel Marion (8'760), Jean-Michel Dolivo (5'983) et Anaïs Timofte (4'743). Selon le journal
«24Heures», une part importante des électeurs du PLR, sans candidat de leur couleur,
n'ont pas participé à l'élection. Le poulain UDC n'a pu, dès lors, compter sur un fort
soutien du PLR. L'électorat UDC est, quant à lui, resté stable par rapport à l'élection du
Conseil d'Etat en 2017. 

Au regard des résultats et pour ne pas gaspiller les deniers publics dans un second tour,
Pascal Dessauges a préféré renoncer à la course. Axel Marion, a également décliné sa
participation tout comme Jean-Michel Dolivo et Anaïs Timofte. Ainsi, Rebecca Ruiz a
été élue tacitement. La composition du gouvernement cantonale reste inchangée. Pour
la première fois en Suisse, 5 femmes siègent dans un exécutif cantonal. Rebecca Ruiz
sera remplacée, au Conseil national, par Nicolas Rochat Fernandez (ps, VD). 7
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Eidgenössische Wahlen

Bei den Nationalratswahlen 2015 im Kanton Bern buhlten 567 Kandidierende auf 26
Listen um die 25 Nationalratssitze. Damit hielt der Trend des zunehmenden Interesses
an einem Mandat auch im Kanton Bern an – 2011 waren es 545 Kandidierende, 2007 lag
die Zahl bei 514 und bei den Wahlen von 2003 bei 462. Die Anzahl der Listen war im
Vergleich zu 2011 (28 Listen) allerdings etwas zurückgegangen. Fast zwei Fünftel der
Kandidierenden waren Frauen (37.4%). Das Interesse an einem der Berner Mandate
schien vor allem bei Jungen gross zu sein: Noch nie, seit dieser Wert erhoben wird
(2003), lag der Altersschnitt der Bewerberinnen und Bewerber so tief wie 2015 (39.5
Jahre). Das jugendliche Interesse lässt sich auch daran ermessen, dass nicht weniger als
sieben Listen von Jungparteien stammten: Die SVP, die SP, die FDP, die Grünen, die
GLP und die EVP führten neben der Hauptliste auch eine Jugendliste. Die SP portierte
Kandidierende zudem auf einer Frauen- und einer Männerliste und trat mit einer Liste
mit Frankophonen auf. Auch die Grünliberalen präsentierten mit einer
Unternehmerliste neben der Haupt- und der Jugendliste eine dritte Auswahl. Die CVP,
unter dem Label „Die Mitte”, und die EDU traten ebenfalls mit jeweils zwei
verschiedenen Listen an. Komplettiert wurde der Reigen mit der PdA, der Piratenpartei,
den SD, dem Alpenparlament und einer Einerliste. 

Wie in zahlreichen anderen Kantonen wurde auch im Kanton Bern eine
Listenverbindung auf der linken Seite vereinbart – allerdings nur zwischen SP und GP,
also ohne die PdA. In der Mitte schlossen sich die BDP, die GLP, die CVP und die EVP
zusammen. Die SVP verband sich mit dem Alpenparlament (AP), einer Gruppierung aus
dem Berner Oberland, die von ehemaligen Schweizer Demokraten organisiert wird. In
der Presse wurde gemutmasst, dass die Verbindung der SVP mit dem etwas dubiosen
Partner ein Freundschaftsdienst sei, weil sich das AP jeweils hilfreich beim Sammeln
von Unterschriften für SVP-Initiativbegehren zeige. Ganz rechts verbanden sich die EDU
und die SD. Keine Verbindung ging die FDP ein. 
Die Wahlen in Bern verhiessen auch deshalb Spannung, weil der Kanton einen Sitz
weniger zugesprochen erhielt als noch bei den Wahlen 2011. Im Vorfeld der Wahlen
wurde darüber spekuliert, welche Partei diesen Sitz am ehesten verlieren würde. Am
verletzlichsten schienen die Grünen, die ihren 2011 eroberten dritten Sitz einem
Überhangsmandat verdankten. Erschwerend kam für die GP hinzu, dass zwei ihrer drei
Mandate erst kürzlich neu besetzt worden waren. Aline Trede (gp, BE) hatte die in die
Berner Stadtregierung gewählte Franziska Teuscher (BE, gp) 2013 ersetzt und Christine
Häsler (gp, BE) war gar erst seit 2014 für Alec von Graffenried (gp, BE) nachgerutscht.
Häsler wurde gleichzeitig auch als  Ständeratskandidatin portiert; somit – so mutmasste
die Presse – sollten ihre Chancen verbessert und ihre nur kurze Erfahrung im Parlament
wett gemacht werden, damit der dritte Sitz der Grünen verteidigt werden könne. Für
Wirbel um die GP hatte zudem die Nicht-Nomination des ehemaligen Zuger
Nationalrates Jo Lang geführt, der mittlerweile in Bern wohnte. Zittern musste auch die
BDP, die bei den kantonalen Wahlen 2014 zu den grossen Verliererinnen gehört hatte
und grosse Wählerverluste hinnehmen musste. Nicht wenige vermuteten, dass dies die
BDP auch bei den eidgenössischen Wahlen mindestens einen Sitz kosten werde. Auch
die Bürgerlich-Demokraten hatten zudem kurz vor Legislaturende noch einen
Mandatswechsel zu verzeichnen: Heinz Siegenthaler (bdp, BE) war Ende 2014 für Ursula
Haller (bdp, BE) nachgerutscht. Für die bei den Grossratswahlen erfolgreiche SVP
könnte sich das fehlende Mandat ebenfalls negativ auswirken, war sie doch die einzige
Partei, die gleich zwei Rücktritte verkraften musste. Rudolf Joder (svp, BE) durfte wegen
parteiinterner Amtszeitbeschränkung nicht mehr und Jean-Pierre Graber (svp, NR), der
2015 für Hansruedi Wandfluh (svp, BE) nachgerückt war, wollte nicht mehr antreten.
Freilich gingen die meisten Beobachter davon aus, dass die SVP eher wieder zulegen
werde. Für Wirbel sorgte kurz vor den Wahlen der angekündigte Rücktritt zweier SP-
Regierungsräte, der kantonale Ersatzwahlen nötig machte, die für 2016 vorgesehen
waren. Weil durch einen der beiden Rücktritte der so genannte Jurasitz frei wurde,
wurde spekuliert, ob die Besetzung der ersten beiden SVP-Listenplätze mit zwei
Bernjurassiern eine Referenz an den französischsprachigen Kantonsteil darstelle. Für
Schlagzeilen sorgte zudem die Negativkampagne einer aus bürgerlichen Politikern
bestehenden „Interessengemeinschaft Arbeitsplätze im Berggebiet (IG AIB)”, die gegen
die SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen (sp, BE) gerichtet war. Kiener Nellen war
2014 wegen legaler Steuerdeals in den Fokus der Medien geraten. 

Als Wahlsiegerin im Kanton Bern konnte sich die SVP feiern lassen, die einen Sitz
gewinnen und ihren Wähleranteil wieder weit über 30% anheben konnte. Mit den 33.1%
(2011: 29.0%) Wähleranteil und den neun Sitzen (2011: 8) war die Volkspartei in Bern
wieder fast so stark wie vor der Abspaltung der BDP (2007: 10 Sitze und 33.6%). Mit
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Manfred Bühler (svp, BE) wurde nach vierjährigem Unterbruch wieder ein Bernjurassier
in den Nationalrat gewählt. Dass dies 2011 erstmals nicht mehr der Fall gewesen war,
hatte einige Diskussionen und Vorstösse um die adäquate Vertretung von sprachlichen
Minderheiten im Nationalrat ausgelöst. Der Sitzgewinn der SVP ging auf Kosten der BDP,
die einen Sitz abgeben musste. Es war just der Sitz des erst jüngst nachgerutschten
Kantonalpräsidenten Heinz Siegenthaler, der damit abgewählt wurde. Die BDP verfügte
neu über 3 Sitze und weiss noch 11.8% der Wählerschaft hinter sich (2011: 14.9%). Zu
den Verlierern gehörten auch die Grünen, die mit der Abwahl von Aline Trede für den
Mandatsverlust des Kantons Bern bezahlten. Der Verlust von 0.9 Wählerprozenten (neu
8.5%) war zu gross, um den Sitz halten zu können. Dass Aline Trede und nicht Christine
Häsler abgewählt worden war, wurde auch auf die – erfolglose – Ständeratskandidatur
von Häsler zurückgeführt. Die restlichen Parteien konnten ihre Sitze mit dem bisherigen
Personal halten: Die SP blieb mit 6 Sitzen und 19.7% Wähleranteil (2011: 19.3%)
zweitstärkste Partei. Auch die FDP (9.3%; 2011: 8.7%), die GLP (6.0%; 2011: 5.3%) und
die EVP (4.3%; 2011: 4.2%) konnten ihre Wählerbasis zwar leicht verbreitern, blieben
aber auf je zwei (FDP, GLP) bzw. einem Mandat (EVP) sitzen. Die GLP musste lange
zittern, bis die Verteidigung dieses zweiten Sitzes unter Dach und Fach war, und die
FDP trauerte mit Blick auf die anderen Kantone einer verpassten Chance nach. Die
Presse mutmasste, dass die Ständeratskandidatur der als eher linksliberal geltenden
Claudine Esseiva (BE, fdp) ein Fehler gewesen sei. Allerdings verteidigte Christa
Markwalder (fdp, BE) ihren Sitz trotz negativer Presse im Vorfeld der Wahlen aufgrund
der so genannten Kasachstan-Affäre relativ souverän. Abgeschlagen waren die EDU
(2.8%) und die CVP (1.8%), die ihre 2007 verlorenen Sitze erneut nicht zurückerobern
konnten. Mit der Abwahl von Aline Trede (gp, BE) wird der Kanton Bern noch von 10
Frauen vertreten (2 SVP, 3 SP, 0 BDP, 1 FDP, 2 GP, 1 GLP, 1 EVP). Die Wahlbeteiligung lag
im Kanton Bern mit 49.1% etwas tiefer als noch vor vier Jahren (50.4%). 8

Dem Kanton Waadt standen bei den Nationalratswahlen 2015 als bevölkerungsmässig
drittgrösster Kanton achtzehn Sitze zu. Im Vergleich zu 2011 ging – im Unterschied zu
den meisten anderen Kantonen – die Zahl an Kandidierenden leicht zurück auf 326
(2011: 334). Dafür verteilten sich die Anwärterinnen und Anwärter auf neu 23 Listen –
einer Liste mehr als vier Jahre zuvor. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden
betrug 34.7% (2011: 32.3%). Die meisten Parteien traten sowohl mit einer eigenen Liste
als auch einer der Jungpartei an. Unter den Parteilisten fanden sich auch zahlreiche
Kleinstparteien wie der Piratenpartei oder den Schweizer Demokraten. Abgerundet
wurde das Kandidatenfeld von Gruppierungen wie Ecopop, die im November 2014 mit
der gleichnamigen Initiative und einer extremen Zuwanderungsbeschränkung auf sich
aufmerksam gemacht hatte und auch in den Kantonen Zürich und Aargau antrat, oder
der «Liste du Vote Blanc», die dafür eintrat, dass leere Stimmen für die Berechnung
von demokratischen Entscheidungen ebenfalls zählen sollen. 

Nur drei der achtzehn Amtsinhaber gaben vor den Wahlen ihren Rücktritt bekannt. Die
SVP hatte mit André Bugnon und Pierre-François Veillon gleich zwei Abgänge zu
beklagen. Nochmals kandidierten dafür Guy Parmelin und Jean-Pierre Grin. Bei der SP
war es Eric Voruz der nicht mehr antrat. Die Sozialdemokraten hatten mit insgesamt
sechs Mandaten die grösste Fraktion zu verteidigen. Die fünf wieder antretenden
Bisherigen waren Cesla Amarelle, Ada Marra, Roger Nordmann, Rebecca Ana Ruiz und
Jean Christophe Schwaab. Die Devise für die SP lautete, die zwei bei den Wahlen 2011
dazugewonnen Sitze zu verteidigen. Einer dieser Sitzgewinne ging damals zu Lasten des
grünen Stadtpräsidenten von Lausanne, Daniel Brélaz, der 2015 von den Grünen wieder
als Kandidat nominiert wurde, um den Abwärtstrend der vergangenen Jahre zu stoppen.
Neben ihm traten die Bisherigen Adèle Thorens Goumaz und Christian van Singer an.
Ihren 2011 verlorenen Sitz zurückerobern wollte auch die Alternative Linke. Einziger
Kandidat, dem reelle Chancen zugerechnet wurden, war PdA-Grossrat Marc
Vuilleumier. Die Grünliberalen – welche 2011 erstmals ein Mandat erobert hatten –
peilten die Sitzverteidigung mit ihrer Nationalrätin Isabelle Chevalley an. Als weitere
Mittepartei präsentierte die BDP mit Christine Bussat eine interessante und nicht
unumstrittene Kandidatin. Bussat war als Urheberin der sogenannten
«Pädophileninitiatve» bekannt geworden. Laut eigenen Aussagen entschied sie sich für
die BDP, da ihr die SVP in Belangen wie der Ausländerpolitik zu extrem sei. Bei der CVP
kam es bereits im Juni 2014 parteiintern zu einigem Wirbel, weil man den amtierenden
Nationalrat Jacques Neirynck nicht mehr aufstellen wollte. Stattdessen sollte der
ehemalige Verwaltungsrat der Post, Claude Béglé als Spitzenkandidat lanciert werden.
Um die Wogen zu glätten, entschied man sich schliesslich Neirynck doch kandidieren zu
lassen, jedoch auf der CVP-Seniorenliste, was die Wahlchancen des 84-Jährigen freilich
arg schmälerte. Die FDP schliesslich, die ihre Delegation bei den letzten Wahlen von
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drei auf vier Sitze vergrössern konnte, trat mit allen Bisherigen wieder an: Fathi Derder,
Olivier Feller, Isabelle Moret und Olivier Français. Français kandidierte zudem für die
gleichzeitig stattfindenden Ständeratswahlen.
Im Vorfeld des Urnengangs beherrschte die Frage nach einem möglichen
Zusammengehen der FDP mit der SVP die öffentliche Debatte. Im neuen Jahrtausend
war eine Listenverbindung der beiden Parteien stets zustande gelommen – obwohl rein
rechnerisch die FDP kaum je davon profitiert haben dürfte. Aus diesem Grund war die
Skepsis über einen neuerlichen solchen Schulterschluss gross – einerseits bei den
Freisinnigen selber und andererseits in der Waadtländer Medienlandschaft.
Insbesondere die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2014 wurde
als Zäsur in der Beziehung zwischen den Parteien wahrgenommen. Für die FDP wäre
eine Listenverbindung weniger für die Nationalratswahlen, als für die Ständeratswahlen
relevant gewesen, da man dort die Unterstützung der SVP für den eigenen Kandidaten
Français suchte. Die SVP betonte zudem, dass eine Zusammenarbeit bei den
Nationalratswahlen Bedingung für eine Listenverbindung bei den anstehenden
Waadtländer Kommunalwahlen sein würde. In der politischen Mitte hoffte man derweil,
die FDP für sich selber gewinnen zu können. Dort hatten sich CVP, GLP, BDP, EDU und
EVP wiederum zu einem breiten Bündnis zusammengetan. Für die FDP schien mehr und
mehr klar, dass eine Listenverbindung ausschliesslich mit der SVP kaum in ihrem
Interesse wäre. Die Partei hatte deshalb Grösseres im Sinn, und versuchte mehrmals die
anderen bürgerlichen Parteien zu einem umfassenden bürgerlichen Block von der Mitte
bis ganz nach rechts zu bewegen. Die Avancen der Freisinnigen stiessen aber weder im
bürgerlichen Lager noch bei der SVP auf offene Ohren. Die CVP wollte sich nicht mit
der SVP einlassen, genauso wenig wie dies die SVP mit den Mitteparteien tun wollte. Der
Linken konnte die Uneinigkeit im bürgerlichen Lager nur recht sein. Die
Sozialdemokraten, die Grünen und die alternative Linke führten ihre traditionelle
Listenverbindung diskussionslos weiter. 
Inmitten der wahltaktischen Streitigkeiten wurde der Waadtländer Wahlkampf durch
interne Affären in der SVP aufgeheizt. Im Sommer wurde bekannt, dass SVP-
Parteipräsidentin Fabienne Despot 2014 ein Gespräch mit Parteikollegen ohne deren
Zustimmung aufgezeichnet hatte. Die Affäre kam ans Licht, weil Despots ehemaliger
Lebenspartner und BDP-Politiker Fred Reichenbach, die SVP mit dem Tondokument
unter Druck setzten wollte. Am SVP-Parteitag im August sorgte die Angelegenheit für
heftige Diskussionen. Despot sagte, sie wolle Kandidatin für die National- und
Ständeratswahlen bleiben, würde aber ihr Amt als Präsidentin zur Verfügung stellen. Die
Delegierten der SVP stellten sich letztlich – wenn auch knapp –  hinter Despot und
beliessen sie sowohl als Kandidatin als auch im Parteipräsidium. Als ob dies nicht genug
gewesen wäre, wurde daraufhin publik, dass die Ex-Freundin von Michaël Buffat –
ebenfalls SVP-Kandidat für National- und Ständerat – eine Klage wegen Gewalttätigkeit
gegen ihn eingereicht hatte. Die Vorwürfe wurden von Buffat bestritten. Auch der
ersehnten bürgerlichen Einigung kamen die Affären wohl nicht zu Gute: Die Gespräche
zwischen der FDP und der SVP verliefen letztlich im Sand, womit beide Parteien alleine
ins Rennen um die Nationalratssitze stiegen.

Die FDP konnte sich schliesslich trotzdem als klare Gewinnerin im Kanton Waadt feiern
lassen. Die Partei legte um ganze 4.8 Prozentpunkte auf 26.8% Wähleranteil zu. Die
Freisinnigen avancierten mit diesem Resultat zur grössten Partei im Kanton. Der
Wahlsieg konnte zudem in einen Sitzgewinn umgemünzt werden, wovon die
neugewählten Laurent Wehrli und Frédéric Borloz profitierten. Fathi Derder – welcher
sich hinter Wehrli einreihte – schaffte die Wiederwahl dank des späteren Erfolges von
Olivier Français im Ständeratsrennen mit leichter Verzögerung ebenfalls. Leidtragende
an diesem Wahlsonntag waren die Sozialdemokraten, welche einen ihrer zwei bei den
eidgenössischen Wahlen 2011 gewonnenen Sitze wieder abgeben mussten. Da Eric
Voruz nicht mehr angetreten war, schafften trotzdem alle ihre Nationalratsmitglieder
die Wiederwahl. Die SP verlor 3 Prozentpunkte an Wähleranteil und kam noch auf 22.2
Prozent. Leichte Rückgänge mussten die SVP mit 22.6 Prozent (-0.4 Prozentpunkte) und
die Grünen mit 11.3 Prozent (-0.3 Prozentpunkte) in Kauf nehmen. Beide Parteien
blieben ohne Sitzverlust, jedoch schaffte bei den Grünen Daniel Brélaz auf Kosten von
Christian van Singer wieder den Einzug in den Nationalrat. Adèle Thorens Goumaz
gelang die Wiederwahl nur, weil Luc Recordon nach seiner Niederlage bei den
Ständeratswahlen auch auf den Nationalratssitz verzichtete. Bei der SVP durften sich
Jacques Nicolet und Michaël Buffat zur Neuwahl beglückwünschen lassen. Die
Grünliberalen kamen noch auf 3.9 Prozent Wähleranteil (-1.2 Prozentpunkte), konnten
aber den Sitz von Isabelle Chevalley halten. Bei der CVP ersetzte wie erwartet Claude
Béglé den relegierten und letztlich abgewählten Amtsinhaber Jacques Neirynck. In
Sachen Wähleranteil mussten auch die Christdemokraten einen leichten Rückgang
verkraften (neu: 4.6%, -1 Prozentpunkt). Weiterhin keine Vertreter nach Bern schicken
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durften die BDP mit 1.8 Prozent Wähleranteil (+1 Prozentpunkt) und das linke Bündnis
zwischen PdA und solidaritéS mit 2.9 Prozent Wähleranteil (-1.1 Prozentpunkte). Aus
dem Kanton Waadt reist somit künftig folgende Delegation nach Bern: 5 FDP, 5 SP, 4
SVP, 2 GPS, 1 CVP und 1 GLP. Mit 6 Nationalrätinnen beträgt der Frauenanteil weiterhin
33%. Die Wahlbeteiligung war mit 42.9 Prozent leicht gestiegen (2011: 41.6%). 9

Im Kanton Waadt wollte bei den Ständeratswahlen das rotgrüne Duo  bestehend aus
Géraldine Savary und Luc Recordon die Wiederwahl schaffen. Beide waren seit 2007 als
erstes rein linkes Ständeratspaar in der Geschichte des Kantons im Amt. Bei den
bürgerlichen Parteien waren die Anstrengungen gross, um diesen historischen Umstand
wieder zu korrigieren. Inklusive der beiden Amtierenden präsentierte sich eine überaus
stattliche Zahl von fünfzehn Anwärterinnen und Anwärtern zur Wahl. Die SVP trat gleich
mit vier Kandidierenden an:   mit Grossrat Michaël Buffat, Kantonalpräsidentin
Fabienne Despot sowie mit den beiden Vertretern der Jungen SVP, Dylan Karlen und
Arthur Petit. Despot und Buffat wurden im Sommer beide in parteiintern und juristisch
kontroverse Affären verwickelt, weshalb sie sich mit etwas angeschlagenem Ruf in den
Wahlkampf begeben mussten. Die GLP präsentierte die amtierende Nationalrätin
Isabelle Chevalley sowie Kommunalpolitiker Laurent Miéville. Die CVP stellte ihre beiden
bekanntesten Kandidaten für den Nationalrat – Claude Béglé und Jacques Neirynck –
auch für den Ständerat auf. Schliesslich stiegen auch die Alternative Linke und die Liste
«Vote Blanc» mit je zwei Anwärtern ins Rennen. Für solidaritéS kandidierte Jean-Michel
Dolivo, für die PdA Céline Misiego und für «Vote Blanc» traten Sonya Grégoire und
Jean-Luc Berkovits an. Mit Spannung wurde aber insbesondere die Nominierung der
FDP erwartet, welcher als einzige Partei realistische Chancen auf einen erfolgreichen
Angriff auf die beiden Amtsinhabern eingeräumt wurde. Lange wurde über eine
Kandidatur von FDP-Staatsrat Pascal Broulis spekuliert. Broulis galt als politisches
Schwergewicht und Hoffnungsträger der Freisinnigen. Alternativ wurde mit Jacqueline
de Quattro ein anderes FDP-Regierungsmitglied ins Spiel gebracht. Auch ihr wurden im
Falle einer Kandidatur gute Chancen zugerechnet. Ein Antreten von Broulis oder de
Quattro hätte aber bedeutet, dass der FDP in den anstehenden Staatsratswahlen ein
wichtiges Zugpferd für die geplante Rückeroberung einer bürgerlichen Mehrheit gefehlt
hätte. In der Tat wollten schlussendlich weder Broulis noch de Quattro ihre
Regierungsarbeit im Kanton aufgeben und verzichteten kurz vor dem Parteitag offiziell
auf eine Kandidatur. An ihrer Stelle präsentierten die Freisinnigen den amtierenden
Nationalrat Olivier Français als Kandidaten. Dies obwohl die Partei ursprünglich erklärt
hatte, man wolle unbedingt einen Staatsrat portieren. In den Augen der Beobachter
haftete Français' Kandidatur deshalb ein etwas fader Beigeschmack an, da er lediglich
als dritte Wahl erschien. Seine Aussichten waren ausserdem fraglich, weil ihm die
Unterstützung für einen in Anbetracht der Anzahl Kandidierender als fast sicher
geltenden zweiten Wahlgang seitens der anderen bürgerlicher Parteien ungewiss war –
unter anderem, da die FDP weder mit der CVP noch der SVP eine Listenverbindung bei
den Nationalratswahlen eingegangen war. Die SVP machte bereits vor einem zweiten
Wahlgang klar, dass für sie die Unterstützung des gemässigt politisierenden Français
kaum in Frage komme.

Die beiden Bisherigen aus dem linken Lager setzten sich im ersten Durchgang an die
Spitze. Géraldine Savary machte 72'985 Stimmen und Luc Recordon kam auf deren
68'339. Das absolute Mehr von 88'189 Stimmen verpassten aber beide relativ deutlich.
Hinter den Amtierenden folgte FDP-Mann Olivier Français mit 54'439 Stimmen, sowie
die beiden SVP-Anwärter Michaël Buffat mit 32'271 Stimmen und Fabienne Despot mit
29'737 Stimmen. Abgeschlagen waren Isabelle Chevalley (12'625 Stimmen), Claude Béglé
(9'819 Stimmen), Jacques Neirynck (7'590 Stimmen) und Laurent Miéville (6'884
Stimmen). Géraldine Savary und Luc Recordon zeigten sich im Grossen und Ganzen
zufrieden mit dem Resultat. Beide betonten aber, dass die Tücher damit keineswegs im
Trockenen seien. 
Für den zweiten Wahlgang erklärte die FDP, man nehme den Grünen Luc Recordon ins
Visier. Wie abzusehen war, suchten die Freisinnigen nun die Unterstützung der anderen
Parteien für ihre Einer-Kandidatur mit Olivier Français. Sowohl die Christdemokraten
als auch die Grünliberalen, die wie die restlichen Kleinparteien ihre Kandidaturen für
den zweiten Umgang zurückzogen, gaben Français die erhoffte Unterstützung – die GLP
sprach sich zusätzlich jedoch auch für Luc Recordon aus. Die SVP-Delegierten luden
Français ein, sie in einem Referat von seiner Kandidatur zu überzeugen. Letztlich hatte
eine Mehrheit der Delegierten aber kein Gehör für seine Argumentation, weshalb die
SVP dem FDP-Kandidaten die Unterstützung für den zweiten Durchgang verweigerte.
Ihre eigenen Kandidaten zog die Volkspartei aber ebenfalls zurück. Somit kam es zum
erwarteten Dreikampf zwischen Savary, Recordon und Français um die zwei
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Waadtländer Ständeratssitze. Im Vergleich zu anderen Kantonen wie Genf, war die
bürgerliche Konkurrenz im Kanton Waadt damit wesentlich konzentrierter – wenn auch
mit fehlender Unterstützung der SVP. Die Sozialdemokratin Savary schien selbst in den
Augen ihrer bürgerlichen Konkurrenten kaum angreifbar. Ob es Français deshalb
schaffen würde, Recordons Mandat zu erobern, schien vor allem vom Support aus CVP-
und SVP-Kreisen abzuhängen. Zudem wurde die Mobilisierung im zweiten Durchgang als
wichtiger Faktor ausgemacht. Man ging davon aus, dass eine tiefe Mobilisierung wohl am
ehesten den beiden Amtsinhabern helfen würde.

Bei einer Wahlbeteiligung von 37% - zwei Prozentpunkte mehr als noch 2011 im
Vergleich zum ersten Wahlgang (43.5%) allerdings deutlich tiefer – gelang Olivier
Français schliesslich, was ihm viele nicht zugetraut hatten: Hinter Géraldine Savary,
welche 81'469 Stimmen erzielte, gelang dem Lausanner Freisinnigen die Wahl mit
78'068 Stimmen. Er verwies damit den amtierenden Ständerat Luc Recordon (74'972
Stimmen) auf den dritten Platz. Der erste grüne Ständerat des Kantons musste damit
nach acht Jahren seinen Sitz wieder freigeben. Da er seinen Nationalratssitz, den er
erobert hätte, der jungen Co-Präsidentin der Grünen, Adèle Thorens Goumaz,
überliess, verabschiedete Recordon sich gleich ganz aus dem Bundeshaus. Mit der
neuen Ständeratsvertretung bestehend aus Géraldine Savary und Olivier Français wird
die Waadt nun – den politischen Machtverhältnissen im Kanton entsprechend – wieder
durch eine Linke und einen Bürgerlichen repräsentiert. 10

Nach einer eidgenössischen Wahl hat ein provisorisches Büro, das vom
Alterspräsidenten zusammengestellt wird, festzustellen, dass die Wahl gültig war und
dass bei den neu gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern keine
Unvereinbarkeiten vorliegen. Gestützt auf den Bericht des Bundesrates zu den Wahlen
stellte ebendieses von Alterspräsident Luzi Stamm (svp, AG) präsidierte Büro die
Gültigkeit der Wahlen in allen 26 Kantonen fest. Damit konnte am ersten Sitzungstag die
50. Legislatur im Nationalrat offiziell mit dem Eid, der von 122 Mitgliedern geleistet
wurde, bzw. mit dem Gelübde, das von 77 Nationalrätinnen und Nationalräten abgelegt
wurde, beginnen (15.215). Unvereinbarkeiten wurden keine festgestellt, da Roberto
Schmidt (cvp, VS) seinen Austritt aus der Kommission für den Fonds Landschaft Schweiz
gegeben hatte – ein Amt, das mit dem Nationalratsmandat nicht vereinbar gewesen
wäre. Zudem hatten sich die Nationalräte, die gleichzeitig auch in den Ständerat
gewählt worden waren (Géraldine Savary (sp, VD), Olivier Français (fdp, VD), Philipp
Müller (fdp, AG), Daniel Jositsch (sp, ZH) und Ruedi Noser (fdp, ZH)) für das Mandat in
der kleinen Kammer entschieden – die Regeln besagen, dass Mitglieder eines Rates
nicht gleichzeitig einer anderen Bundesbehörde angehören dürfen. Im Falle der beiden
Zürcher Ständeräte war die Wahl allerdings noch nicht validiert worden. Das bedeutete,
dass Daniel Jositsch und Ruedi Noser die 50. Legislatur nochmals im Nationalrat
beginnen mussten und ihre Nachfolger Angelo Barrile (sp, ZH) und Hans-Ulrich Bigler
(fdp, ZH) erst am 8. Dezember vereidigt wurden, wobei Angelo Barrile das Gelübde
ablegte. Ebenfalls erst einen Tag vor den Bundesratswahlen wurde Urs Gasche (bdp, BE)
vereidigt, der aufgrund einer Operation die erste Woche der neuen Legislatur verpasst
hatte. Im Ständerat wurden keine Unvereinbarkeiten festgestellt. Die kleine Kammer
nahm an ihrer ersten Sitzung Kenntnis vom entsprechenden Bericht ihres Büros. 
Im Ständerat werden jeweils nur die neu gewählten Mitglieder vereidigt (15.067). Zu
Beginn der 50. Legislatur waren dies zehn Personen, wobei Andrea Caroni (fdp, AR) das
Gelübde ablegte. Daniel Jositsch und Ruedi Noser legten ihr Gelübde bzw. ihren Eid am
8. Dezember ab. Damit war die Konstituierung des neuen Parlaments beschlossen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
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En vue des élections pour le Conseil national, 377 personnes, dont 145 femmes, se sont
portées candidates dans le canton de Vaud. Représentant un nouveau record (il y en
avait 327 en 2015), ces candidatures étaient réparties sur 24 listes. La part des femmes
sur l'ensemble des candidatures s'est élevée à 38.5 pour cent, contre 34.7 quatre ans
auparavant. Parmi les 18 parlementaires sortant.e.s, 16 ont brigué un nouveau mandat.
En raison de la «prime» aux sortant.e.s, qui leur garantit un avantage en vue d'une
réélection, il ne fallait pas s'attendre à de grands chambardements. Cependant, la
campagne n'a pas manqué de sel, avec notamment la course au 19ème siège obtenu par
le canton en raison de la croissance de sa population. Ce fauteuil supplémentaire a
évidemment aiguisé l'appétit de plusieurs partis. Lors de la dernière législature, la
délégation vaudoise, troisième plus importante après celles de Zurich et Berne,
comptait sept élu.e.s de gauche (cinq PS et deux vert.e.s), deux du centre (un PDC et
une verte libérale) et neuf de droite (cinq PLR et quatre UDC). Les partis écologistes,
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grâce à la prépondérance de la question climatique dans le débat public, espéraient se
renforcer, alors que le PDC et l'UDC souhaitaient conserver leurs acquis. Du côté des
mastodontes que sont le PS et le PLR, on rêvait d'un mandat supplémentaire. En
parallèle, l'objectif était de conserver leurs sièges respectifs au Conseil des États.
Le PLR, en plus de ses quatre sortant.e.s Olivier Feller, Frédéric Borloz, Laurent Wehrli
et Isabelle Moret, a présenté la conseillère d'État Jacqueline de Quattro pour conserver
ses cinq sièges. En effet, Fathi Derder (plr) a souhaité se retirer de la vie politique,
après deux mandats durant lesquels il s'est battu pour mettre en place une politique de
soutien aux starts-up au niveau fédéral. Malgré cela, il a regretté que la Suisse ne se soit
pas encore dotée d'un programme d'innovation clair. Sur la liste du parti libéral-radical
a aussi figuré le sénateur Olivier Français, qui faisait face à la concurrence de la gauche
en vue de sa réélection aux États. Si tout se passait comme prévu par les stratèges du
parti, les élu.e.s sortant.e.s devaient conserver leur siège, alors que le fauteuil vacant
semblait promis à Jacqueline de Quattro, dont l'élection ne faisait peu de doute en
raison des scores élevés qu'elle a réalisés à plusieurs reprises lors des élections du
gouvernement cantonal.
Chez les socialistes, la 50e législature (2015-2019) a vu le départ de trois élu.e.s en
cours de route. En effet, en 2017, Cesla Amarelle (ps) a quitté le Conseil national pour
reprendre le flambeau d'Anne-Catherine Lyon (ps) au gouvernement cantonal, tandis
que Jean Christophe Schwaab (ps) a quitté son siège sous la coupole en 2017 pour
s'occuper de son fils aîné souffrant de troubles du développement. Enfin, Rebecca Ruiz
(ps) a pris la même direction que Cesla Amarelle, en remplaçant Pierre-Yves Maillard
(ps) au Conseil d'État vaudois au début de l'année 2019. Leurs fauteuils sont revenus
aux viennent-ensuite de 2015, Samuel Bendahan (ps), Brigitte Crottaz (ps) et Nicolas
Rochat Fernandez (ps). Pour cette élection, les socialistes avaient comme objectif de
conserver leurs cinq mandats, lorgnant même sur un sixième siège, comme c'était le
cas entre 2011 et 2015. Leur résultat s'annonçait étroitement lié à la probable
progression de leurs alliés écologistes, susceptibles de marcher sur les plates-bandes
socialistes en cas de bon score. Comme l'a relevé 24Heures, la section vaudoise du
parti à la rose disposait cependant de plusieurs locomotives électorales: Ada Marra,
vice-présidente romande du PS suisse et candidate à la succession de Géraldine Savary
au Conseil des États à côté de sa candidature au national, Roger Nordmann, chef de la
fraction socialiste au Parlement, et Pierre-Yves Maillard, nouveau président de l'Union
syndicale suisse (USS), semblaient capables de mobiliser l'électorat socialiste. Ce
dernier, dont l'accession à la présidence de l'USS l'obligeait à obtenir un siège, avait
déjà siégé au national entre 1999 et 2004, avant son entrée au Conseil d'État vaudois. Il
a par ailleurs renoncé à viser la chambre haute pour soutenir la candidature féminine
d'Ada Marra. 
Du côté des vert.e.s, les auspices étaient favorables, les grèves pour le climat ayant
notamment fait grand bruit au cours de l'année 2019. Alors qu'Adèle Thorens Goumaz
(vert.e.s), à la chambre du peuple depuis 2007, a présenté une double candidature pour
les deux chambres, Daniel Brélaz (vert.e.s) a visé un nouveau mandat au national. La
candidature du premier écologiste mondialement élu dans un parlement national –
c'était en 1979 – a créé des remous au sein de son parti. En effet, certains membres de
la section vaudoise ont souhaité que Brélaz laisse sa place aux plus jeunes, pour
permettre à une nouvelle génération d'émerger. Brélaz a assuré qu'il partirait en cours
de mandat en cas d'élection. Stratégiquement, le retirer de la liste serait revenu à se
priver d'une locomotive électorale. À ses côtés, la secrétaire générale de la fédération
romande des consommateurs (FRC) Sophie Michaud Gigon (vert.e.s) s'est présentée.
Parmi les papables, 24Heures a encore cité Léonore Porchet (vert.e.s), Alberto Mocchi
(vert.e.s) – président de la section cantonale –, et Raphaël Mahaim (vert.e.s), dont les
candidatures devaient permettre aux vert.e.s de récupérer le troisième siège perdu en
2015. Les plus optimistes se sont même mis à rêver d'un quatrième siège.
De l'autre côté de l'échiquier politique, la position de l'UDC était jugée fragile par de
nombreux observateurs et observatrices. Alice Glauser-Zufferey (udc), élue entre 2007
et 2011 puis en 2016 suite à l'accession du Guy Parmelin au Conseil fédéral, n'a pas
souhaité briguer un mandat supplémentaire. Aucune candidate n'ayant émergée pour
prendre sa succession, ce sont donc sur des têtes – masculines – connues qu'ont
reposées les ambitions agrariennes de conserver les quatre sièges. Jean-Pierre Grin
(udc) et Michaël Buffat (udc), élus depuis 2007 et 2011, n'avaient pas de souci à se faire
à l'idée de rempiler pour une nouvelle législature, selon 24Heures. Élu en 2015, Jacques
Nicolet (udc) pouvait également légitimement viser une réélection, d'autant plus que le
président de la section cantonale avait réussi à mettre de l'ordre dans les tensions
internes qui ont miné l'UDC vaudoise ces dernières années, menant notamment à
l'exclusion de Claude-Alain Voiblet. Celui-ci avait collé des affiches électorales
personnelles par-dessus celles de son parti lors de la campagne fédérale de 2015.
Derrières les sortants, quelques députés au Grand Conseil nourrissaient l'ambition de
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passer à l'échelon fédéral.
L'extrême-gauche a elle aussi affiché ses ambitions en vue de l'élection. Le POP a
présenté 19 candidatures, avec comme têtes de liste Anaïs Timofte, déjà candidate au
Conseil d'État lors de l'élection complémentaire pour succéder à Pierre-Yves Maillard,
et Bernard Borel. Ensemble à gauche, qui a regroupé sous sa bannière SolidaritéS,
Décroissance-Alternatives et Solidarité & Écologie, a présenté une liste complète de 19
candidatures. Un sous-apparentement a été conclu avec le POP. Celui-ci s'est inscrit
dans la grande alliance de gauche qui comprenait également le PS, les vert.e.s ainsi que
leurs listes jeunes. L'extrême-gauche vaudoise n'était plus représentée à Berne depuis
le départ de Josef Zisyadis en 2011 et espérait donc faire son retour sous la coupole.
Le PDC avait pour but de conserver le siège de Claude Béglé. Ce dernier, élu en 2015 à
la place de Jacques Neirynck (pdc), a – selon la presse – donné durant la législature une
image d'élu isolé, dont l'avis ne pèse pas à Berne. Certes, son «esprit libre et franc du
collier» a été apprécié, mais ses voyages diplomatiques «parallèles», selon ses propres
termes, ont fait des vagues durant la campagne. En effet, à la suite d'un voyage privé en
Corée du Nord, le membre de la commission de politique extérieure (CPE) s'est fait
tirer dessus à boulets rouges par la presse: dans des tweets, il avait fait l'éloge du
régime de Kim Jong-Un, saluant un système qui fonctionne «bien mieux qu'on pourrait
l'imaginer», avec de bas salaires certes, mais où «tout est fourni gratuitement par
l'État». Alors que son parti s'est distancé de ses propos, son comportement n'a pas plu
parmi ses pairs. Le conseiller national genevois Carlo Sommaruga (ps) lui a notamment
reproché de «profiter de son statut de parlementaire pour voyager et exister dans les
médias, sans prendre aucune distance avec ce qu'il voit». Cette polémique n'a pas
arrangé les affaires du PDC vaudois, déjà en perte de vitesse ces dernières années. Le
parti n'est plus représenté que par un député au Grand Conseil, contre quatre lors de
la législature précédente. Pour garder sa place à Berne, il a compté sur une alliance des
partis du centre avec le PBD, le PEV et l'UDF. En revanche, le parti vert'libéral n'a pas
souhaité s'associer aux démocrates-chrétiens. Les vert'libéraux se sont alliés au Parti
Pirate. Espérant bénéficier d'une vague verte, le parti a visé un deuxième siège. Seule
élue verte libérale romande lors de la dernière législature, Isabelle Chevalley, figure de
proue du parti, avait bon espoir de recevoir du soutien pour mettre en avant une
transition écologique qui se fait main dans la main avec l'économie. Ce point
constituait le cœur du programme du parti vert'libéral, qui a indiqué compter sur une
politique d'incitation et sur l'innovation pour résoudre le défi climatique.
Dans le grand jeu des alliances, le PLR a exclu tout accord avec les vert'libéraux, trop à
gauche selon lui. Entre l'UDC et le PLR, les stratèges étaient conscients qu'un accord
aurait augmenté les possibilités de conquérir un siège supplémentaire. Cependant, les
positions de deux partis divergeaient fondamentalement sur la direction à prendre
quant aux relations avec l'UE. L'accord-cadre, un des thèmes les plus discutés durant la
campagne, était soutenu par le PLR, alors que l'UDC le rejetait. Finalement, la droite
s'est donc lancée en ordre dispersé dans la bataille.
De manière générale, le thème au centre des discussions durant la campagne a été
celui du climat. Tous les partis s'en sont emparé, y compris l'UDC, qui a souligné
l'importance de défendre la production alimentaire locale. Le parti agrarien a critiqué
les taxes, «seules solutions concrètes proposées par les autres partis, qui remplissent
les caisses de l'État sans incidence sur l'environnement». Dans le camp opposé, la
gauche radicale a émis le souhait d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Ses
objectifs principaux étaient d'une part la «justice climatique» et d'autre part l'égalité
«pour tous», avec notamment la volonté de rendre les transports publics gratuits. 
Concernant les budgets, le PLR (CHF 400'000) et le PS (CHF 294'000) sont les partis
ayant alloués le plus de fonds à la campagne. Suivaient les vert.e.s avec CHF 220'000,
l'UDC avec CHF 150'000 et le parti vert'libéral avec CHF 86'000. 

Avec une participation de 41.4 pour cent (42.9% en 2015), les partis écologistes ont été
les grands vainqueurs du dimanche électoral. Les vert.es et les vert'libéraux ont doublé
leur députation, décrochant respectivement 4 et 2 sièges. Cette progression s'est faite
au profit de l'UDC, qui est passé de quatre à trois fauteuils, et surtout du PDC, qui n'a
pas décroché de mandat. Le PLR et le PS ont conservé leurs cinq sièges. 
Pour être précis, la plus forte progression est à mettre au crédit des vert.e.s, qui ont
récolté 19.7 pour cent des voix (+8.4 points de pourcentage (pp) par rapport à 2015).
Adèle Thorens Goumaz (47'674 voix), Daniel Brélaz (37'667 voix), Sophie Michaud Gigon
(32'205 voix) et Léonore Porchet (30'860 voix) ont gagné un ticket pour Berne. Avec
l'élection de Thorens Goumaz à la chambre haute, Valentine Python a finalement
accédé au Conseil national en tant que première viennent-ensuite (30'314 voix). Cette
dernière a symbolisé à merveille le succès des écologistes: novice en politique et
climatologue de profession, son élection était révélatrice d'un électorat à la recherche
«de compétences scientifiques pour répondre aux préoccupations sur l'avenir de la

01.01.90 - 01.01.20 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



planète», selon 24Heures. Avec une députation passant de 7 à 9 élu.e.s, la gauche a
globalement été à la fête. Malgré une légère régression, le PS a recueilli 20.4 pour cent
des suffrages (-1.8pp). Ada Marra (49'953 voix), Roger Nordmann (45'649 voix), Samuel
Bendahan (37'923 voix) et Brigitte Crottaz (37'755 voix) ont conservé leur siège, alors
que Pierre-Yves Maillard a caracolé en tête des suffrages. Le poids-lourd de la politique
vaudoise a été le candidat le mieux élu, avec 59'514 voix. Nicolas Rochat Fernandez
(31'050 voix) a fait les frais de l'élection de Maillard, ne conservant pas le siège qu'il aura
occupé pendant deux sessions seulement. Avec 4.1 pour cent des suffrages (+1.2pp), la
gauche de la gauche a apporté sa pierre à l'édifice mais n'a pas été récompensée par
un siège. 
En obtenant 8.3 pour cent des voix, le PVL a plus que doublé son score de 2015, qui
était de 3.9 pour cent (+4.4pp). Son allié, le parti pirate, a engrangé 0.8 pour cent des
voix. Ce résultat historique a donné le droit au président de la section cantonale
François Pointet (13'390 voix) de rejoindre sa camarade Isabelle Chevalley (26'488 voix)
dans les travées du parlement. Le PDC a fait les frais de la progression de son
concurrent du centre. Son score – 2.4 pour cent (-2.2pp) – n'a pas suffi à conserver le
siège de Claude Béglé, malgré l'apport, certes minime, du PEV (1.3%), du PBD (0.4%) et
de l'UDF (0.3%). Béglé a sans doute payé ses propos sur la Corée du Nord. En effet, il
n'a récolté que 5'459 bulletins, contre 12'367 en 2015. Comme pronostiqué dans la
presse, l'UDC a également souffert en n'obtenant que 17.4 pour cent des suffrages (-
5.2pp). Dépassé par les vert.e.s, le parti agrarien a dû abandonner un siège. Les sortants
Jean-Pierre Grin (35'966 voix), Jacques Nicolet (33'537 voix) et Michaël Buffat (31'677
voix) ont été réélus. Enfin, le parti libéral-radical est resté le premier parti du canton.
En récoltant 23.3 pour cent des suffrages, il a néanmoins enregistré un recul de 3.5pp
par rapport à 2015. Cela ne lui a pas porté préjudice, puisqu'il a conservé ses cinq
sièges. Olivier Français a reçu le plus de voix (50'328), mais comme celui-ci a ensuite
été élu au Conseil des États, ce sont Isabelle Moret (48'664 voix), Olivier Feller (46'542
voix), Jacqueline de Quattro (44'996 voix), Frédéric Borloz (40'962 voix) et Laurent
Wehrli (40'339 voix), en tant que premier viennent-ensuite, qui siégeront à la chambre
du peuple. Suite à son élection, Jacqueline de Quattro a comme prévu quitté le Conseil
d'État, ce qui a donné lieu à une élection complémentaire.
En résumé, la députation vaudoise pour la 51ème législature se compose de 5 PLR, 5 PS,
4 vert.e.s, 3 UDC et 2 vert'libéraux. 11 hommes et 8 femmes ont été élu.e.s par la
population vaudoise. 12

Landesverteidigung

Bevölkerungsschutz

Im Zuge der Verhandlungen zum teilrevidierten BZG wurde auch eine parlamentarische
Initiative Français (fdp, VD) behandelt. Diese wollte das Einsatzgebiet von
Schutzdienstleistenden ausdehnen und internationale Einsätze ermöglichen. Damit
sollte nicht nur im „grenznahen“ Ausland gearbeitet werden können, sondern auch
humanitäre Einsätze nach Naturkatastrophen in betroffenen Ländern sollten ermöglicht
werden. Der Nationalrat wies diese parlamentarische Initiative jedoch knapp mit 79 zu
73 Stimmen zurück. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Mehr als ein Jahr nach dem Vorliegen der bundesrätlichen Botschaft zum
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) nahm sich der Ständerat
als Erstrat erneut des Geschäfts an. Die Verkehrskommission hatte in der Zwischenzeit
im Auftrag des Ständerates den Netzbeschluss von 2012 in den NAF integriert. Sie hatte
zudem bei der Finanzierung die Strassenverkehrsteilnehmer ent- und die Bundeskasse
belastet. Hatte der Bundesrat ursprünglich noch eine Erhöhung des
Mineralölsteuerzuschlags um 15 Rappen pro Liter vorgesehen, schlug er nach heftigem
Widerstand in der Vernehmlassung in der Botschaft noch eine Erhöhung von 6 Rappen
vor. Die KVF-SR kürzte die Erhöhung auf 4 Rappen und schlug vor, mit zusätzlichen
Mitteln aus der Mineralölsteuer den Anteil der Bundeskasse bei der Finanzierung zu
stärken. Der Rat folgte diesem Ansinnen, wohl auch unter dem Eindruck der laufenden
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Kampagne für die Milchkuh-Initiative, deren Annahme die Bundeskasse rund CHF 1.5
Mia. kosten würde. Mit der im Rat beschlossenen Erhöhung des Anteils der
Mineralölsteuer am NAF flössen 55% statt 50% der Mineralölsteuererträge in den NAF,
was einem Fehlbetrag von CHF 125 Mio. in der Bundeskasse entspricht. Zwei Jahre nach
Inkrafttreten des NAF sollen weitere 5% der Mineralölsteuererträge in den NAF geleitet
werden. Damit erhielte der NAF Mittel in der Höhe von CHF 650 Mio., die zuvor der
Bundeskasse zur Verfügung standen. Der Bundesrat hatte lediglich CHF 400 Mio.
vorgesehen. Weitere Anträge, die noch mehr Mittel von der Bundeskasse in den NAF
verschieben wollten, wurden jedoch abgelehnt. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage einstimmig angenommen. 
Anschliessend nahm die kleine Kammer eine Motion Fournier (cvp, VS) auf, die eine
Gesamtschau zur Erweiterung und Finanzierung der national relevanten
Strasseninfrastruktur forderte (14.3152). Olivier Français (fdp, VD) erklärte für die
Kommission, dass die Motion mit dem eben angenommenen NAF nun überflüssig sei.
Der Rat lehnte sie diskussionslos mit 32 zu 1 Stimme ab (keine Enthaltungen). 14

Verkehrspolitik

In der Sommersession 2015 nahm der Nationalrat die Beratung zur Volksinitiative „Für
eine faire Verkehrsfinanzierung“ (Milchkuh-Initiative) auf. Wie schon in der kleinen
Kammer gab es auch in der Volkskammer einen Rückweisungsantrag, der die Beratung
der Initiative mit der Behandlung des NAF verknüpfen wollte. Der Rückweisungsantrag
war von Nationalrat Français (fdp, VD) eingereicht und von rund einem Dutzend
Mitgliedern der SVP-Fraktion mitunterzeichnet worden - auch von Mitgliedern des
Initiativkomitees. Martin Candinas (cvp, GR) legte für die Kommissionsmehrheit dar,
weshalb eine gemeinsame Behandlung von Volksinitiative und NAF nicht wünschenswert
sei. Er warf dabei dem Initiativkomitee fehlende Kompromissbereitschaft vor, was von
den Nationalräten und Mitgliedern des Initiativkomitees Rime (svp, FR), Binder (svp, ZH)
und Amstutz (svp, BE) bestritten wurde. Als Roger Nordmann (sp, VD) für die
Kommission sprach und der Initiative einen extremistischen Charakter bescheinigte,
empörte sich die SVP-Fraktion. Ulrich Giezendanner (svp, AG), ebenfalls ein Mitglied des
Initiativkomitees, forderte eine Entschuldigung für diese "Riesenfrechheit" – was
Nordmann jedoch ausschlug. Der Rückweisungsantrag der Minderheit Français wurde
äusserst knapp mit 93 zu 91 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Für die
Rückweisung stimmten die geschlossenen Fraktionen von SVP und FDP mit einzelnen
Stimmen aus der CVP und der BDP. Die Fraktionen von SP, Grünen und GLP stimmten
geschlossen dagegen. In der weiteren Debatte in der grossen Kammer argumentierten
die Gegnerinnen der Vorlage mit den CHF 1.5 Mia., welche der Bundeskasse wegen der
Initiative entgehen würden und mit den deswegen notwendigen Sparmassnahmen. Die
Befürworterseite stellte hingegen die Vernachlässigung der Strasseninfrastruktur und
die hohe Belastung durch Abgaben im Strassenverkehr in den Vordergrund. Der
Minderheitsantrag Wobmann (svp, SO), der die Initiative zur Annahme empfehlen wollte,
unterlag dem Mehrheitsantrag der Kommission schliesslich mit 97 zu 65 Stimmen bei 11
Enthaltungen. Für die Minderheit stimmte die geschlossene SVP-Fraktion und ein gutes
Drittel der FDP-Fraktion. Die Hälfte der Mitglieder der FDP-Fraktion enthielt sich der
Stimme oder entzog sich der Abstimmung. Während die Fraktionen von SP, Grünen und
GLP geschlossen für den Mehrheitsantrag stimmten, taten dies die Fraktionen von CVP
und BDP grossmehrheitlich. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
NIKLAUS BIERI

Strassenverkehr

Die Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses Emmen Nord fordert eine Motion von
Nationalrat Müri (svp, LU), die schon 2014 eingereicht worden war, jedoch erst im Juni
2016 im Nationalrat behandelt wurde. Müri verweist auf "Frust", "Unverständnis" und
das "Leiden" der Bevölkerung, welches die Folge der Schliessung des
Autobahnanschlusses Emmen Nord seien. In seiner Stellungnahme vom November 2014
hielt der Bundesrat fest, dass es aus seiner Sicht keinen Grund gebe für eine
Neubeurteilung der Nationalstrassenanschlüsse in der Region: Die Vorteile des neuen
Anschlusssystems Rothenburg/Emmen Nord würden klar überwiegen. Entsprechend
beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. 
Im Juni 2016 nahm der Nationalrat die Motion mit 110 zu 79 Stimmen (keine Enthaltung)
entgegen der bundesrätlichen Empfehlung und den Ausführungen von Bundesrätin
Leuthard an. 
Die KVF-SR diskutierte die Sachlage mit dem Astra-Direktor Jürg Röthlisberger und
unterbreitete der kleinen Kammer schliesslich eine abgeänderte Motion. Im Dezember

MOTION
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI
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2016 erläuterte Olivier Français (fdp, VD) die modifizierte Fassung für die Kommission.
Die Kommission hielt fest, dass die Motion Müri in ihrer Totalität und Dringlichkeit nicht
umzusetzen sei. Statt einer vollumfänglichen Wiedereröffnung schlug die Kommission
vor, der Bundesrat solle verschiedene Varianten einer Wiedereröffnung von zumindest
drei Vierteln prüfen und die beste Variante umsetzen. Bundesrätin Leuthard erklärte,
mit einer derart umformulierten Motion leben zu können. Die kleine Kammer stimmte
dem Kommissionsantrag ohne Gegenanträge zu. 16

Umweltschutz

Gewässerschutz

Der Ständerat lehnte eine im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion Haller (svp,
BE) ab, welche verlangte, die deponierte Munition resp. die versenkten
Sprengstoffrückstände in Schweizer Seen – bekannt sind vor allem die Fälle des
Thuner- und Brienzersees – so weit zu bergen und zu entsorgen, als diese eine
potenzielle Gefahr für Menschen und Tiere darstellen. Gemäss Bundesrat wiesen bis
anhin gewonnene Erkenntnisse auf keine akute Gefährdung hin. Zudem sei nach
heutigem Wissensstand die ökologische Schädigung durch eine Bergung grösser als das
Restrisiko beim Verbleib der Munition auf dem Seegrund. 17

MOTION
DATUM: 23.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Allgemeiner Umweltschutz

La campagne a été marquée dès son démarrage par la division du PRD. Déjà lors des
débats aux chambres, plusieurs élus radicaux s’étaient distanciés du parti, estimant
l’initiative excessive et contraire à l’Etat de droit. Fer de lance du comité d’initiative, la
conseillère nationale Doris Fiala (prd, ZH) a d’ailleurs vertement critiqué les quatre
radicaux qui s’étaient abstenus lors du premier vote à la chambre basse, les jugeant
responsables de l’échec au parlement. Signe des vives tensions internes au parti, la
direction a décidé que l’assemblée des délégués voterait à bulletin secret pour
déterminer le mot d’ordre du parti, de sorte à protéger les minoritaires. À l’issue du
vote, les délégués ont décidé de soutenir l’initiative par 142 voix contre 57 et 17
abstentions. Loin de se résigner, les minoritaires, soit dix parlementaires fédéraux, des
anciens conseillers aux Etats et la section genevoise du PRD ont mené une campagne
très active. Les parlementaires, anciens et actuels, qui se sont engagés contre
l’initiative étaient Christine Egerszegi (AG), Erika Forster (SG), Kurt Fluri (SO), Rolf
Büttiker (SO), Dick Marti (TI), Olivier Français (VD), Hugues Hiltpold (GE), Corina
Eichenberger (AG), Christa Markwalder (BE), Peter Malama (BS), Thomas Pfisterer (AG),
Thierry Béguin (NE), Gilles Petitpierre (GE) et René Rhinow (BS). 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.11.2008
NICOLAS FREYMOND

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Überhaupt keine Opposition gab es im Nationalrat zur grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich. Das Rahmenabkommen wurde auf
einstimmigen Antrag der Kommission ebenso unanim vom Ratsplenum verabschiedet.
Die einzigen drei Sprecher, die beiden Berichterstatter de Courten (svp, BL) und Ruiz
(sp, VD) sowie Bundesrat Berset, bliesen ins gleiche Horn und zeigten die Vorzüge der
Regelung auf. Auf unbestrittenes Eintreten folgte die mit 181 zu 0 Stimmen
resultierende Gesamtabstimmung. Die definitive Beschlussfassung in den
Schlussabstimmungen blieb noch reine Formsache. 19
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Ärzte und Pflegepersonal

Im Dezember 2017 reichte Rebecca Ruiz (sp, VD) ein Postulat ein, mit welchem sie den
Bundesrat beauftragen wollte, die Förderung der ärztlichen Zweitmeinung zu
konkretisieren. Es solle dabei unter anderem geprüft werden, welche finanziellen
Auswirkungen generell vorgesehene ärztliche Zweitmeinungen auf lange Sicht hätten,
welche Massnahmen zur Sensibilisierung und Unterstützung der Patienten für ein
zweites ärztliches Gutachten erforderlich seien und inwiefern es zweckmässig sei,
durch die Tarifpartner eine eigene Position für die ärztliche Zweitmeinung zu schaffen.
Zudem müsse begutachtet werden, wie man bei Ärztinnen und Ärzten auf höhere
Akzeptanz gegenüber der Zweitmeinung, einem Patientenanliegen, stossen könne und
welche gesetzlichen Änderungen allenfalls vonnöten seien. Gemäss der Postulantin
werde die Förderung der ärztlichen Zweitmeinung bereits im Bericht der
Expertengruppe zur Dämpfung des Kostenwachstums im Gesundheitswesen als
mögliche Sparoption behandelt. Weiter sei die Schweiz der OECD zufolge Teil der
Ländergruppe mit den meisten Hüft- und Knieersatzoperationen pro 100'000
Einwohner. Dies deute darauf hin, dass es zu unnötigen Operationen käme; die
Förderung ärztlicher Zweitmeinungen könnte diese verhindern und zu wirksameren
Behandlungen führen. So würden nicht nur Folgerisiken vermieden, sondern auch eine
Kostensenkung der OKP realisiert, was eine Dämpfung der Gesundheitskosten wie auch
eine Qualitätssteigerung des schweizerischen Gesundheitssystems bewirken würde.
Da der Bundesrat infolge des bereits von Ruiz erwähnten Berichtes beschlossen hatte,
sich verstärkt um eine Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu bemühen, beantragte
er die Annahme des Postulates. Das EDI sei mit der Prüfung der im Bericht
vorgeschlagenen Massnahmen und dem Vorlegen von Umsetzungsvorschlägen
beauftragt worden. In diesem Zusammenhang würden die im Postulat Ruiz gestellten
Fragen ebenfalls geprüft werden.
Stillschweigend folgte der Nationalrat Mitte März 2018 der Empfehlung des Bundesrates
und nahm das Postulat an. 20

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In der Frühjahrssession 2019 stand die Behandlung der Weiterentwicklung der IV auf
dem Programm des Nationalrats. Zuvor hatte die SGK-NR die Vorlage mit 15 zu 0
Stimmen (bei 7 Enthaltungen) zur Annahme empfohlen, nachdem sie zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter der SODK, der Dachverbände der Sozialpartnerinnen und
Sozialpartner, der Ärztinnen und Ärzte, der Behindertenorganisationen und der IV-
Stellen sowie einen Experten angehört und acht Berichte in Auftrag gegeben hatte. Zu
Beginn erinnerte Kommissionssprecher Lohr (cvp, TG) den Rat daran, ob den vielen
diskutierten Zahlen nicht zu vergessen, dass es hier um Menschen und ihre Schicksale
gehe. In der Folge fasste er die zentralen Aspekte der Vorlage zusammen: eine bessere
Integration von jungen sowie von psychisch beeinträchtigten Menschen in den
Arbeitsmarkt, medizinische Massnahmen für Kinder mit Geburtsgebrechen, ein
stufenloses Rentensystem, Gutachten sowie die Übernahme von Themenkomplexen aus
der Revision 6b. Hingegen verzichte man auf eine anfangs beabsichtigte Streichung der
Renten für Personen unter 30 Jahren, da es diesbezüglich keine praktikablen Lösungen
gebe: Entweder man zahle die entsprechenden Renten bei nichteingliederungsfähigen
Personen dennoch aus oder die Sozialhilfe würde zukünftig für sie aufkommen müssen,
wobei zusätzlich der Verlust der Restarbeitsfähigkeit drohe. Das Verhältnis des
Einsparungspotenzials der vom Bundesrat (CHF 13 Mio.) und von der Kommission (CHF
67 Mio.) vorgelegten Versionen und der Gesamtausgaben der IV von CHF 9.2 Mrd. im
Jahr 2017 zeige auf, dass es sich um eine Optimierungsvorlage handle, erklärte Lohr.
Man wolle damit «die IV [noch stärker] als Eingliederungsversicherung» positionieren.
In diesem letzten Punkt herrschte im Rat mehrheitlich Einigkeit: Die Sprecherinnen und
Sprecher der meisten Parteien lobten die Zielsetzung der Vorlage und auch die
Sprecherinnen der SP und der Grünen hiessen die bundesrätliche Vorlage gut. Sie
hoben jedoch hervor, dass sie die von der bürgerlichen Kommissionsmehrheit
geplanten Abbaumassnahmen in dieser Optimierungsvorlage bekämpfen würden. Einzig
SVP-Vertreterin Herzog (svp, TG) wies auf die zwischen 2010 und 2014 noch immer
gestiegenen Kosten der IV und auf die Notwendigkeit einer Sanierung hin. Eintreten war
in der Folge jedoch nicht umstritten.

Zuerst setzte sich der Nationalrat mit dem «Herzstück» der Vorlage auseinander, wie es
unzählige Sprechende betonten: der beruflichen Eingliederung und dem Taggeld. Dazu
hatte der Bundesrat neu einen Artikel zur Früherfassung geschaffen, mit dem die
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persönliche Situation der Versicherten abgeklärt und mögliche Massnahmen zur
Frühintervention bei 14- bis 25-Jährigen von Invalidität bedrohten Personen sowie bei
arbeitsunfähigen Personen geprüft werden können. Der Nationalrat stimmte dieser
Regelung entgegen dem Antrag einer Minderheit Herzog zu. Zudem sollten die
Massnahmen der Frühintervention zukünftig auch dazu beitragen, Personen unter 25
Jahren den Zugang zu einer beruflichen Ausbildung und den Eintritt in den
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Bisher dienten sie lediglich der Erhaltung der
Arbeitsplätze oder der Eingliederung der Versicherten an neuen Arbeitsplätzen.
Bezüglich der erstmaligen beruflichen Ausbildung präzisierte der Bundesrat das
bisherige Gesetz und verwies ausdrücklich auf die berufliche Eingliederung «im ersten
Arbeitsmarkt». Eine Minderheit Lohr versuchte zu erreichen, dass sich die Dauer dieser
Eingliederungsmassnahmen zukünftig nach dem Berufsbildungsgesetz richten und
entsprechend mindestens zwei Jahre dauern soll. Dadurch könnten die Vorgaben der
UNO-Behindertenrechtskonvention sowie eines Urteils des Bundesgerichts, wonach
eine IV-Anlehre grundsätzlich zwei Jahre zu dauern hat, eingehalten werden,
argumentierte zum Beispiel Yvonne Feri (sp, AG). Ruth Humbel (cvp, AG) erklärte
hingegen, dass es bei dieser Passage nur um die Vorbereitung auf Hilfsarbeiten oder um
die Tätigkeiten in einer geschützten Werkstatt ginge und ein Verweis auf das
Berufsbildungsgesetz daher nicht sinnvoll sei. Bei einem «Missverhältnis zwischen
Eingliederungszweck und Kosten der Massnahme» müsse eine flexible Handhabung
möglich sein, betonte sie. Knapp entschied sich der Nationalrat mit 92 zu 91 Stimmen
gegen den Verweis auf das Berufsbildungsgesetz; die vollständige SVP-Fraktion, eine
grosse Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der CVP/EVP-
Fraktion setzten sich damit knapp durch. Schliesslich wollte der Bundesrat die zeitliche
Einschränkung der Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von medizinischen
Massnahmen mit dem Ziel der beruflichen Eingliederung vom 20. auf das 25. Altersjahr
ausdehnen; jedoch nur, wenn die Versicherten bis zur Vollendung des 20. Altersjahrs
berufliche Massnahmen der IV in Anspruch nehmen. Obwohl eine Minderheit Carobbio
Guscetti (sp, TI) für eine entsprechende Möglichkeit auch für Personen, die erst später
berufliche Massnahmen wahrnähmen, plädierte, entschied sich der Rat deutlich für die
vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Keine grossen Änderungen nahm der Rat bezüglich der Höhe der Taggelder vor; er
passte hier hauptsächlich Formulierungen an. Bezüglich Personen in beruflicher
Grundausbildung legte er jedoch fest, dass das Taggeld dem Lohn gemäss Lehrvertrag
respektive, falls kein Lehrvertrag vorhanden ist, «auf den Monat hochgerechnet einem
nach Alter abgestuften mittleren Einkommen von Personen in vergleichbarer
Ausbildungssituation» entsprechen soll. Hier wollte eine Minderheit Gysi (sp, SG)
grosszügiger sein und die entsprechenden Werte als Anteile des Höchstbetrags der
versicherten Taggelder festlegen, was die grosse Kammer jedoch ablehnte. 

Im zweiten Block ging es um die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste, die
Angleichung der Leistungen an die Krankenversicherung, Reisekosten sowie um
Gutachten. Bezüglich medizinischer Massnahmen bei angeborenen Missbildungen oder
bei genetischen Krankheiten legte der Nationalrat neu ausdrücklich die
Voraussetzungen für eine Übernahme sowie die übernommenen Leistungen durch die
IV fest, wollte aber eine vollständige Auflistung der übernommenen Geburtsgebrechen
oder der Höchstbeträge für die Arzneimittel dem Bundesrat überlassen. Der Bundesrat
wollte überdies die Dauer der Übernahme der medizinischen Massnahmen sowie den
Ausschluss gewisser Leistungen selbst festlegen. Diesen Passus strich die Kommission
entgegen einem Antrag einer Minderheit Herzog und berechtigte stattdessen den
Bundesrat, Regelungen zu Arzneimitteln, die nicht durch das Schweizerische
Heilmittelinstitut zugelassen sind, ausserhalb des Indikationsbereichs angewendet
werden oder in der Schweiz nicht zugelassen sind, vorzunehmen. Damit nahm die
Kommission ein aktuell virulent diskutiertes Problem auf. Verschiedene Anträge einer
Minderheit Herzog auf Übernahme der Reisekosten der Versicherten, etwa zur
Durchführungsstelle einer Umschulung oder zur Abgabestelle für Hilfsmittel, lehnte der
Rat ab. 
Nicht nur im IVG, sondern auch im ATSG sah der Bundesrat Änderungen – insbesondere
bezüglich der Gutachten – vor. Diesbezüglich warnte Silvia Schenker (sp, BS) die
Parlamentsmitglieder, dass diese Änderungen somit nicht nur die IV-Bezügerinnen und
-Bezüger beträfen, sondern alle Sozialversicherten. Dabei schuf der Nationalrat eine
Pflicht, den Versicherten die Namen von allenfalls beigezogenen Sachverständigen zu
nennen, sowie die Möglichkeit für die Versicherten, diese abzulehnen, verzichtete aber
darauf, wie von der Minderheit Schenker gefordert, ausdrücklich festzuhalten, dass
diese Sachverständigen «versicherungsextern und unabhängig» zu sein haben. Zudem
wollte die Kommission die Kann-Formulierung, gemäss welcher der Bundesrat Kriterien
für die Zulassung von Sachverständigen für Gutachten erlassen und eine breit
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zusammengesetzte Kommission zur Überwachung der Gutachtenerstellung schaffen
kann, durch eine Muss-Formulierung ersetzen, wogegen sich zwei Minderheiten Graf
(gp, BL) und Weibel (glp, ZH) erfolglos wehrten.  

Im dritten Block wurden das Rentensystem und die Kinderrenten behandelt. Im
Grundsatz sollte der Anspruch auf eine IV-Rente unverändert bleiben: Anspruch haben
demnach weiterhin Personen, deren Erwerbsfähigkeit durch zumutbare
Eingliederungsmassnahmen nicht wiederhergestellt, erhalten oder verbessert werden
konnte, die während eines Jahres mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig waren und die
nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind. Neu sollte der
Rentenanspruch jedoch nicht mehr in Viertelschritten, sondern in prozentualen
Anteilen an einer ganzen Rente festgelegt werden. Unter 40-prozentigem
Invaliditätsgrad wird demnach keine Rente ausgesprochen, zwischen einem
Invaliditätsgrad von 40 und 49 Prozent steigt der prozentuale Anteil an einer Rente von
25 Prozent auf 47.5 Prozent an, zwischen einem Invaliditätsgrad von 50 und 69 Prozent
entspricht der Invaliditätsgrad dem prozentualen Anteil an einer gesamten Rente und
ab einem Invaliditätsgrad von 70 Prozent erhalten die Versicherten eine ganze Rente
zugesprochen. Unterstützt wurde diese neue Rentenberechnung von zwei Minderheiten
Ruiz (sp, VD), die sich jedoch für grosszügigere Übergangsbestimmungen einsetzten;
abgelehnt wurde sie von einer Minderheit Lohr, die das bisherige System mit den
Viertelrenten beibehalten wollte. Sowohl bezüglich ihres neuen Systems zur
Rentenberechnung als auch bezüglich der Übergangsbestimmungen blieb die
Kommission aber erfolgreich. Der Rentenanspruch von bisherigen Rentenbezügerinnen
und -bezügern unter 60 Jahren ändert sich somit erst, wenn sich ihr Invaliditätsgrad
ändert; derjenige von IV-Beziehenden ab 60 Jahren wird auch zukünftig dem alten
Gesetz folgen. Neu wird die Invalidenrente angepasst, wenn sich der Invaliditätsgrad um
mindestens fünf Prozentpunkte verändert; bisher war laut IVG eine «erhebliche»
Änderung nötig. 
Auch bezüglich der Kinderrenten nahm der Nationalrat verschiedene Änderungen an.
So entschied er sich einerseits, den Begriff «Kinderrente» durch «Zulage für Eltern» zu
ersetzen, da es sich dabei ja nicht wirklich um eine Rente für Kinder handle. Dagegen
wehrte sich eine Minderheit Feri, weil die entsprechenden Änderungen neben dem IVG
auch im AHVG, im ELG und im BVG sowie in den dazugehörigen Verordnungen
vorgenommen werden müssten und Änderungen von unzähligen Weisungen und
Richtlinien nach sich zögen. Der Begriff «Kinderrente» sei zudem passender, weil er
verdeutliche, dass dieser Teil der Rente zur Unterstützung der Kinder gedacht sei,
erklärte die Minderheitensprecherin. Diesen Inhalt würde der Begriff «Zulage für
Eltern» nicht vermitteln. Doch nicht nur die Terminologie änderte die Mehrheit des
Nationalrats, sie entschied sich auch, die Zulage für Eltern von 40 auf 30 Prozent
respektive von 30 auf 22.5 Prozent einer ganzen Rente zu senken. Die Minderheit Graf
zur Beibehaltung der bisherigen Höhe der entsprechenden Zulage wurde überstimmt. 

Im vierten Block behandelte der Nationalrat schliesslich diverse noch fehlende Themen.
Als erstes verpflichtete der Rat neu im ATSG entgegen der Forderung einer Minderheit
Schenker Arbeitgebende, Leistungserbringende, Versicherungen sowie Amtsstellen zur
Auskunft an die Organe der Sozialversicherungen – bisher waren die entsprechenden
Personen lediglich zur Auskunft «ermächtigt» gewesen. Eine weitere Minderheit
Schenker wollte eine Verpflichtung für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden
einführen, mindestens 1 Prozent von der Invalidität bedrohte oder IV-Taggeld
beziehende Mitarbeitende zu beschäftigen. Mit 132 zu 55 Stimmen lehnten jedoch alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ausser denjenigen der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie den zwei EVP-Mitgliedern die entsprechende Regelung ab. Stattdessen
schuf der Rat regionale ärztliche Dienste (RAD), die den IV-Stellen zur unabhängigen
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen für Leistungsansprüche zur Verfügung
stehen sollen. Der Nationalrat ergänzte diesen Passus auf Antrag der Mehrheit der SGK-
NR durch eine Aufforderung an die RAD, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie
die Vertrauensärztinnen und -ärzte der Versicherungen zu kontaktieren. Wiederum
hatte eine Minderheit Schenker diese Ergänzung abgelehnt, war jedoch gescheitert.
Ebenfalls erfolglos wehrte sich eine Minderheit Herzog gegen
Zusammenarbeitsvereinbarungen des Bundesrates und der Dachverbände der
Arbeitswelt zur Verbesserung der Wiedereingliederung von Menschen mit einer
Behinderung. Zwar unterstütze man die entsprechende Zusammenarbeit, die
entsprechende Regelung sei aber unnötig, erklärte Verena Herzog. Mit 93 zu 95
Stimmen scheiterten die (fast) geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen
sowie ein Mitglied der CVP-Fraktion äusserst knapp. Schliesslich stimmte der
Nationalrat einer Berechtigung zu, gemäss der Organe von Vorsorgeeinrichtungen
andere Vorsorgeeinrichtungen informieren dürfen, wenn sie feststellen, dass bei
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Letzteren unrechtmässig Leistungen bezogen werden. 

Nach vier Sitzungen an zwei Tagen nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 133 zu 0 Stimmen an, wobei sich die SP- und die Grünen-
Fraktion sowie die Mitglieder der EVP der Stimme enthielten (55 Enthaltungen).
Diskussionslos schrieb der Rat die Postulate der SGK-NR (Po. 12.3971), Ingold (Po.
14.3191), Hess (Po. 14.4266) und Bruderer Wyss (Po. 15.3206) sowie eine Motion der SGK-
NR (Mo. 14.3661) ab. 21

Krankenversicherung

Im Mai 2018 legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Neuregelung der
Zulassung von Leistungserbringenden vor, welche die zeitlich begrenzte
Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringenden ablösen soll. Die Vorlage will die
Anforderungen an die Leistungserbringenden erhöhen, die Qualität und
Wirtschaftlichkeit ihrer Leistungen steigern und den Kantonen ein Kontrollinstrument
für das Leistungsangebot in die Hand geben. Aufgrund der Vernehmlassungsantworten
hatte der Bundesrat in der Zwischenzeit einige Änderungen an der Vorlage
vorgenommen: Neu sollen die Kantone für die Zulassungssteuerung und die Aufsicht
über die Einhaltung der Auflagen zuständig sein, nicht mehr die Versicherer. Zudem
wurde die zweijährige Wartefrist für die Leistungserbringenden vor Zulassung zur
Leistungserbringung im Rahmen der OKP durch eine mindestens dreijährige Tätigkeit an
einer schweizerischen Weiterbildungsstätte ersetzt. 

Im Sommer 2018 beriet die SGK-NR die Botschaft des Bundesrats und trat ohne
Gegenstimme auf die Vorlage ein. Sie ersetzte insbesondere einige Kann- durch Muss-
Bestimmungen und erweiterte den Geltungsbereich der Regelungen auf den
ambulanten Spitalbereich. Ärztinnen und Ärzte sollen sich zur Zulassung zur OKP einer
zertifizierten Gemeinschaft gemäss EPDG anschliessen müssen. Zudem soll ein Register
über die ambulant tätigen Leistungserbringenden die Transparenz erhöhen. Die
Kommission verabschiedete ihren Vorschlag mit 16 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

In der Wintersession 2018 folgte die Erstbehandlung der Vorlage im Nationalrat. Ruth
Humbel (cvp, AG) und Raymond Clottu (svp, NE) präsentierten sie dem Rat, der ohne
Gegenantrag auf die Vorlage eintrat. Unbestritten waren die Änderungen der Kann-
Formulierungen; erste Diskussionen gab es zur Frage, ob Leistungserbringende für die
Zulassung zur OKP zwei Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ein
Jahr an einem Spital mit Grundversorgung – wie es die Kommission wollte – oder drei
Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte – wie es eine Minderheit Humbel
vorschlug – gearbeitet haben müssen. Hier wurde diskutiert, ob es sinnvoller sei, dass
frei praktizierende Ärztinnen und Ärzte – häufig Spezialistinnen und Spezialisten – auch
als Grundversorgende gut ausgebildet seien, oder ob es relevanter sei, dass sie länger in
ihrem Spezialgebiet arbeiteten. Mit 170 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschied
sich der Rat in dieser Frage für die Minderheit und somit für eine stärkere
Spezialisierung der Leistungserbringenden. 
Besonders umstritten war die Frage, ob die Kantone die Möglichkeit erhalten sollen,
den Vertragszwang zwischen Versicherern und Leistungserbringenden aufzuheben,
solange Unter- und Obergrenzen an Ärztinnen und Ärzten nicht erreicht werden. Diesen
Vorschlag der Kommission lehnte eine Minderheit Ruiz (sp, VD) ab. Stattdessen wollte
sie den Kantonen die Möglichkeit geben, andere Zulassungskriterien zu definieren. Der
Rat folgte jedoch gegen den Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion sowie
einzelner Mitglieder anderer Fraktionen mit 126 zu 57 Stimmen (bei einer Enthaltung)
mehrheitlich der Kommissionsmehrheit. Ähnliche Lager zeigten sich auch bei der
Frage, ob den Versicherern und den Versichererverbänden ein Beschwerderecht
bezüglich Bandbreiten und Höchstzahlen zustehen soll oder nicht. Die Mehrheit des
Nationalrats sprach sich mit 120 zu 59 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für ein solches
Beschwerderecht aus. 
Schliesslich lösten auch die Übergangsbestimmungen lange Diskussionen aus. So war
sich der Rat nicht einig, ob das Inkrafttreten des Gesetzes an die Inkraftsetzung der
Änderung des KVG bezüglich EFAS geknüpft werden soll oder nicht. Eine Minderheit
Gysi (sp, SG) sprach sich gegen eine solche Koppelung aus, da EFAS sehr umstritten sei
und die Änderung der Zulassungssteuerung aufgrund ihrer Wichtigkeit nicht
aufgeschoben werden solle. Dass es zu einer solchen Verknüpfung gekommen sei,
führte Gysi auf das Lobbying der Krankenversicherungen zurück. Obwohl auch der
Gesundheitsminister den Nationalrat bat, auf eine Verknüpfung der beiden Themen zu
verzichten, stimmte der Nationalrat mit 123 zu 53 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) im
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Sinne der Kommissionsmehrheit für eine Verknüpfung. Mit 128 zu 40 Stimmen bei 13
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Vorlage in der Gesamtabstimmung an. Die Nein-
Stimmen stammten allesamt aus dem links-grünen Lager, jedoch entschieden sich zehn
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SP sowie zwei der Grünen und einer der
SVP, sich der Stimme zu enthalten. 22

Im September 2018 nahm der Bundesrat zum Entwurf der SGK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) für eine Stärkung der Selbstverantwortung
im KVG Stellung. Er erklärte seine Unterstützung für den Minderheitsantrag Carobbio
Guscetti (sp, TI) auf Nichteintreten, da das strategische Wechseln der Franchisen
gemäss dem Bericht der SGK-NR nur in 0.17 Prozent der Fälle vorkomme und die
Krankenversicherungen dadurch jährlich lediglich CHF 5 Mio. einsparen könnten.
Diesem geringen Vorteil stünden jedoch zahlreiche Nachteile gegenüber, etwa eine
Schwächung der Selbstverantwortung durch häufigere Wahl der Grundfranchise,
Mehrkosten für EL und Sozialhilfe und somit auch für Kantone und Gemeinden sowie
ein administrativer Mehraufwand für die Krankenversicherungen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Nationalrat den Entwurf. Als
Kommissionssprecher betonten Philippe Nantermod (fdp, VS) und Heinz Brand (svp, GR)
noch einmal den Nutzen der Vorlage: Das opportunistische «Franchisenhüpfen» müsse
gestoppt werden, auch wenn es sich dabei um ein untergeordnetes Problem handle.
Barbara Gysi (sp, SG) kritisierte im Namen der Minderheit Carobbio Guscetti vor allem
das Verhalten der Kommission, die trotz mehrheitlich negativer
Vernehmlassungsantworten keinen der Kritikpunkte in die Vorlage aufgenommen hatte.
Mit 111 zu 68 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Nationalrat für Eintreten auf
die Vorlage aus. Während die SP- und die Grünen-Fraktion Eintreten geschlossen
ablehnten, war die Situation aufseiten der Bürgerlichen weniger deutlich. Gespalten
zeigte sich insbesondere die FDP-Fraktion, aber auch in der SVP- und der CVP-Fraktion
lehnten einzelne Personen eine Behandlung der Vorlage ab. Knapper scheiterte der
Antrag Grüter (svp, LU) auf Rückweisung an die Kommission: Mit 86 zu 81 Stimmen bei 13
Enthaltungen stimmte der Rat für die Behandlung der Vorlage, wobei hier die Fronten
quer durch die meisten Fraktionen verliefen. 
In der Detailberatung versuchte eine Minderheit Ruiz (sp, VD), eine Ausnahmeklausel für
Personen, bei denen neu eine chronische oder schwere Krankheit diagnostiziert wurde,
zu schaffen. Eine solche lehnte der Nationalrat jedoch mit 118 zu 56 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. Ebenfalls abgelehnt wurde eine vom Bundesrat vorgeschlagene und von
der Kommissionsmehrheit unterstützte Pflicht für die Krankenversicherungen, die
Versicherten zwei Monate vor Ablauf der Frist auf ihre Wahlmöglichkeit hinzuweisen.
Mit 112 zu 62 Stimmen (3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer einer Minderheit
Humbel (cvp, AG), welche unter anderem die Kosten für die Versicherungen «ohne
Mehrwert für die Versicherten» scheute. Mit 113 zu 60 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
verabschiedete der Rat die Vorlage in der Gesamtabstimmung. 23
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Dans les années 1980, plus de 11'000 enfants Sri-Lankais ont été adoptés par des
parents européens. Plusieurs enquêtes ont révélé des soupçons de vol ou de vente de
ces enfants. La députée Ruiz (ps, VD) appelle le Conseil fédéral à faire la lumière sur les
adoptions illégales en Suisse dans les années 1980 d'enfants venant du Sri Lanka. Un
rapport sur la véracité des allégations, les mesures prises par les autorités à l'époque et
les informations détenues par celles-ci permettront de rendre justice aux familles ainsi
que d'éventuellement adapter la pratique actuelle. Le Conseil fédéral a proposé
d'accepter le postulat, qui a été combattu par Yves Nidegger (udc, GE) et est donc
renvoyé. 24
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Etant donné que l’Initiative populaire contre la sexualisation à l’école maternelle et à
l’école primaire a récolté le nombre de signatures requises pour amener les citoyens
suisses aux urnes, afin qu'ils se prononcent sur la question. L’initiative vise, d’un côté, à
supprimer les cours d’éducation sexuelle aux enfants de moins de 9 ans et, d’un autre
côté, à rendre ces cours facultatifs pour les enfants de 9 à 12 ans. A partir de 12 ans, un
cours serait dispensé dans le cadre de l’enseignement de la biologie. Uniquement les
questions de reproduction et de développement humain y seraient abordées. Le
Conseil fédéral propose de rejeter l’initiative. Il estime qu’elle porte atteinte aux droits
des enfants de profiter d’une information fiable et d’une protection relative à leur
intégrité. Selon le Conseil fédéral, les cours d’éducation sexuelle permettent de
prévenir les jeunes contre la violence sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles
et les grossesses non désirées. De plus, il ajoute que ces informations doivent être
transmises indépendamment de la situation familiale. L’école obligatoire, à travers sa
mission publique, apparaît ainsi comme le meilleur acteur. Finalement, le Conseil
fédéral ne souhaite pas interférer dans la souveraineté cantonale. Du côté des
chambres, le débat a d’abord pris ses quartiers au Conseil national. A l’instar de la
Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-
CN), la chambre du peuple a proposé de rejeter l’initiative par 146 voix contre 45.  Des
arguments similaires à ceux du Conseil fédéral ont été avancés. De plus, Elisabeth
Schneider-Schneiter (pdc, BL) a souligné que les abus sexuels avaient lieu, dans la
majorité des cas, sur des enfants de 7 à 12 ans. Rebecca Ruiz (ps, VD) a renchéri,
précisant que de nombreux abus se déroulaient au sein même du cercle familial. Pour
sa part, l’UDC, seul soutien de l’initiative, a connu des divisions internes. Néanmoins, la
majorité a soutenu que l’éducation sexuelle devait rester du ressort des parents et a
attaqué les méthodes pédagogiques actuellement en vigueur, en citant comme exemple
la sex-box bâloise. Après le rejet du Conseil national, le débat s’est déplacé du côté de
la chambre haute. Géraldine Savary (ps, VD), présidente de la Commission de la science,
de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-CE), a mis en avant
l’importance des cours d’éducation sexuelle, soulignant notamment la baisse du
nombre d’avortements, lors des dernières décennies, comme preuve de l’efficacité de
ces cours. Finalement, le Conseil des Etats a clos le débat en rejetant l’initiative par 40
voix contre 1 et 4 abstentions. Après cet échec au parlement, 15 membres du comité de
lancement de l’initiative ont signé le retrait de l’initiative. Ainsi, la question de la
sexualisation ne sera pas soumise au verdict des urnes. Les auteurs de l’initiative, pour
justifier le retrait, estiment avoir atteint leur but : sensibiliser l’opinion publique sur la
question de l’éducation sexuelle. De plus, le comité a créé l’ «Association initiative de
protection», qui a pour objectif d’observer l’évolution de l’éducation sexuelle en
Suisse. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2014
MARLÈNE GERBER
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der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 26

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Ständerat als Erstrat die Initiative zur
Abschaffung der Billag-Gebühren. Diese fand in der kleinen Kammer kaum Anklang, was
Beat Vonlanthen (cvp, FR) mit den Worten beschrieb: „‚No Billag‘ ist ein absolutes No-
go.“ Mit einem weiteren Wortspiel fassten mehrere Ständeräte die Stossrichtung der
Debatte zusammen: „‚No Billag‘ heisst ‚No SRG‘“, betonten Konrad Graber (cvp, LU),
Joachim Eder (fdp, ZG) und Olivier Français (fdp, VD). Entsprechend stand die SRG im
Zentrum der folgenden Wortmeldungen. Neben Argumenten bezüglich des Nutzens der
SRG für die demokratische Meinungsbildung und den Zusammenhalt der Willensnation
Schweiz betonten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter insbesondere die
Relevanz der SRG, aber auch der kleinen Lokalradios oder der regionalen
Fernsehsender, für die Randregionen und die sprachlichen Minderheiten. So könnten
die Aufgaben des Service public im Allgemeinen und der SRG im Speziellen in den
Zentren zwar durchaus durch den freien Markt übernommen werden, in den
Randregionen sei dies jedoch nicht möglich – wie zum Beispiel Hans Wicki (fdp, NW),
Josef Dittli (fdp, UR), aber auch Doris Leuthard betonten. Als wichtigen Aspekt
erachteten die Ständerätinnen und Ständeräte auch die indirekte Förderung der
Presse, da durch eine werbefinanzierte SRG der Werbemarkt der Presse
zusammenbrechen würde. Gleichzeitig wurde aber auch darauf verwiesen, dass die
Marktmacht der SRG nicht unterschätzt werden dürfe und dass verschiedene
Leistungen ohne die starke Stellung der SRG auch von Privaten erbracht werden
könnten. Josef Dittli betonte, dass auch in Zukunft diskutiert werden müsse, welche
Leistungen die SRG erbringen solle und welche nicht. Stefan Engler (cvp, GR) ergänzte,
dass es sich ein öffentliches Medienhaus wie die SRG nicht leisten könne, „den Privaten
jeglichen Freiraum oder sogar die Luft zum Atmen zu nehmen.“ Dennoch liess keine der
Wortmeldungen Zweifel daran aufkommen, dass der Ständerat der Empfehlung des
Bundesrates folgen und die Initiative zur Ablehnung empfehlen würde – was er
anschliessend auch stillschweigend tat. 27
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Die Gründung der BDP erfolgte zunächst in drei Kantonen: Im Juni in Graubünden
(zuerst unter dem Namen BPS, der nach einer Namensstreitigkeit mit einer Kleinpartei
wieder aufgegeben wurde) und in Bern, im August in Glarus. Durch Übertritte von
bisherigen SVP-Vertretern in kantonalen Parlamenten und Regierungen verfügte die
BDP schon bald über rund 50 Sitze in kantonalen Parlamenten und vier Sitze in
kantonalen Regierungen (2 in Graubünden und je einen in Bern und Glarus). Als
Kleinpartei war die BDP in der speziellen Situation, auf Anhieb zwei Vertreter, Samuel
Schmid und Eveline Widmer-Schlumpf, im Bundesrat zu haben. Schmids Sitz ging aber
nach seinem Rücktritt zurück an die SVP. Im nationalen Parlament konnte die BDP mit
vier Vertretern im Nationalrat (Hansjörg Hassler, Brigitta Gadient, Ursula Haller und
Hans Grunder) und einem Ständerat (Werner Luginbühl) bis Ende des Jahres keine
eigene Fraktion bilden. 28

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.09.2008
SABINE HOHL

Für Verwirrung sorgte die Haltung der BDP-Nationalräte in der Frage der
Kampfflugzeugbeschaffung in der Herbstsession. In der Sonntagspresse wurde
kolportiert, dass die Mitglieder der BDP-Fraktion aufgrund eines Versehens nicht wie
geplant gestimmt hätten und dass dadurch ein Referendum über die Beschaffung der
Kampfjets verhindert worden sei. Tatsächlich war das entsprechende
Abstimmungsresultat relativ knapp ausgefallen (98 zu 93 Stimmen) und ein Grossteil der
CVP-Fraktion war offenbar erst im letzten Moment noch umgeschwenkt. Die BDP-
Nationalräte liessen jedoch verlauten, dass ihre Entscheidung bewusst gewesen sei und
sie in der Referendumsfrage dem SiKo-Mitglied Ursula Haller gefolgt sei, die ein
Finanzreferendum aus rechtlichen Gründen zur Ablehnung empfohlen habe. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2011
MARC BÜHLMANN

Bei der Parolenfassung Anfang September wurde die Position der BDP gegenüber den
Bilateralen Verträgen mit der EU verdeutlicht. Die Masseneinwanderungsinitiative, bei
der die Delegierten ohne Diskussion einstimmig die Nein-Parole empfahlen, würde das
Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz auf die Probe stellen. Es gelte sachlich und
nicht emotional zu urteilen, warnte BDP-Parteipräsident Landolt. Nationalrätin Ursula
Haller (BE) kritisierte den SVP-Präsidenten Toni Brunner, der den Bundesrat im
Zusammenhang mit dessen Europapolitik als Landesverräter bezeichnet hatte. 30

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 02.09.2013
MARC BÜHLMANN

Der Rücktritt der langjährigen BDP-National- und Kommunalpolitikerin Ursula Haller
(BE) drückte den Altersschnitt der BDP-Fraktion, die die mit durchschnittlich 55 Jahren
älteste Fraktion stellte, ein wenig nach unten. Sie wolle das Amt als Gemeinderätin der
Stadt Thun und als Nationalrätin, das sie seit 1999 für die SVP und später für die BDP
ausübte, gleichzeitig beenden, so die Berner Oberländerin. Ihr Nachfolger – der 58-
jährige Heinz Siegenthaler – war allerdings nur sieben Jahre jünger. Parteipräsident
Martin Landolt zeigte sich für die Zukunft optimistisch. In den Kantonen würden viele
junge Leute für die BDP kandidieren. 31

ANDERES
DATUM: 04.01.2014
MARC BÜHLMANN

Die BDP stehe – wie andere Parteien auch – wahrscheinlich vor einer Durststrecke,
warnte Parteipräsident Martin Landolt (GL) an einem Vortrag Anfang März in Bern. Es
werde schwierig werden, bei den eidgenössischen Wahlen 2015 den Status quo zu
halten. Dies auch deshalb, weil die konstruktive, sachorientierte Politik der BDP in den
Medien keine Aufmerksamkeit erhalte und die BDP deshalb in Umfragen auch kaum mit
konkreten Themen in Verbindung gebracht werde. Die Sitze zu halten wird auch deshalb
schwer, weil voraussichtlich mehrere Schwergewichte der Partei zu den Wahlen 2015
nicht mehr antreten werden – so etwa Ursula Haller (BE) oder Hansjörg Hassler (GR). Ein
Ersatz dieser Abgänge sei aufgrund der jungen Strukturen der Partei schwierig, wurde in
den Kommentarspalten der Medien gemutmasst. Auch Parteimitgründer Hans Grunder
(BE) hatte sich eigentlich einen Rücktritt überlegt, er wolle aber noch einmal
kandidieren, um Gegensteuer gegen rechts geben zu können. Mitte Oktober gab
Parteipräsident Landolt an, vor allem in jene Kantone investieren zu wollen, wo noch
Wachstumschancen bestünden. Zudem sollen mit der CVP möglichst viele
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Listenverbindungen eingegangen werden. Ende Jahr wurde der Berner Nationalrat
Lorenz Hess zum Wahlkampfleiter erkoren. Der Wahlauftakt soll Anfang 2015 in
Winterthur erfolgen. 32

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Ein Fake-Inserat der Unia sorgte im September 2018 für einen kleinen Eklat. Wie
verschiedene Zeitungen berichteten, schaltete die Gewerkschaft bereits im August ein
Job-Inserat der fiktiven Firma «Meyer Info» auf mehreren Stellensuchportalen. Das
Inserat existierte dabei in zwei fast fast identischen Versionen, wobei es sich jeweils
entweder an Männer oder an Frauen richtete. Der frappante Unterschied: Das
angegebene Jahresgehalt für Frauen lag bei CHF 64'000, während die Männer für
dieselbe Stelle CHF 80'000 erhalten sollten. Dieser Unterschied blieb nicht lange
unbemerkt, worauf sich etwa auf dem Westschweizer Newsportal «Le Matin»
Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) zum «skandalösen Unterschied» äusserte.
Im September deckte schliesslich das St. Galler Tagblatt mehrere Ungereimtheiten auf,
darunter auch, dass die Firma «Meyer Info» nicht im Handelsregister verzeichnet sei.
Bald wurden Vermutungen laut, dass die Inserate gefälscht und Teil einer politischen
Kampagne sein müssten. Auf Druck der Öffentlichkeit meldete sich schliesslich eine
Unia-Mitarbeiterin mit einem Tweet zu Wort: Die Gewerkschaft Unia, zitierte das St.
Galler Tagblatt den Tweet, habe das Inserat zur Unterstützung einer Kampagne
zugunsten der Lohngleichheit lanciert. Dabei hätten Influencer das Inserat gezielt
gestreut, um die Öffentlichkeit für das Anliegen zu sensibilisieren.
Der Zeitpunkt der Aufschaltung war nicht zufällig gewählt: Im Nationalrat wurde gegen
Ende September über eine Initiative zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung
debattiert. Bei einigen Politikerinnen und Politikern sorgte die Unia-Kampagne denn
auch für Unmut: Ruiz, nun über die Fälschung aufgeklärt, zeigte sich verärgert, da es
genügend reale Fälle von Lohndiskriminierung gebe, die man hätte thematisieren
können, wie die Basler Zeitung festhielt. Die gleichen Töne schlug Thierry Burkhart (fdp,
AG) an: Wenn die Unia auf Fake-News zurückgreifen müsse, um die Notwendigkeit einer
Änderung aufzuzeigen, bestehe ja wohl kein realer Handlungsbedarf, kritisierte er.
Derweil hoben Flavia Wasserfallen (sp, BE) und Maya Graf (gp, BL) hervor, dass zwar das
Inserat gefälscht gewesen sei, durch die Kampagne aber auf «unkonventionelle» Art auf
ein durchaus bestehendes Problem aufmerksam gemacht worden sei. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.09.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Nicht nur der Gewerbeverband (SGV), auch die Gewerkschaften verloren bei den
Eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019 Sitze im Parlament. Wie der Tages-Anzeiger
nach den Wahlen berichtete, wurden Corrado Pardini (sp, BE) und Nicolas Rochat
Fernandez (sp, VD) von der Unia, Philipp Hadorn (sp, SO) von der SEV, Thomas Ammann
(cvp, SG) von Transfair sowie Adrian Wüthrich (sp, BE) von Travailsuisse nicht
wiedergewählt. Der Travailsuisse-Vizepräsident, Jacques-André Maire (sp, NE) hatte
zudem bereits im Vorfeld angekündigt, dass er sich aus der Politik zurückziehen werde.
Es gab aber auch Zuwachs und Konstanten: Neu in das Parlament gewählt wurden SGB-
Präsident Pierre-Yves Maillard (sp, VD), VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber (gp,
ZH), Greta Gysin (gp, TI), Geschäftsleitungsmitglied von Transfair, sowie die Unia-
Gewerkschaftssekretärin Tamara Funiciello (sp, BE). Wiedergewählt wurden die
Präsidentin des PVB Barbara Gysi (sp, SG), Transfair-Präsident Stefan Müller-Altermatt
(cvp, SO), Irène Kälin (gp, AG), Präsidentin der Gewerkschaft Arbeit Aargau, Samira Marti
(sp, BL), Präsidentin des VPOD Region Basel sowie Edith Graf-Litscher (sp, TG) und
Mathias Reynard (sp, VS) von den Gewerkschaftsbünden Thurgau und Wallis.

Der Tages-Anzeiger konstatierte, die Gewerkschaften seien mit diesen Wahlresultaten
«weit entfernt von der Stärke ihrer besten Tage», etwa als nach den Wahlen 2003 «je
nach Zählung» bis zu zwei Dutzend Ratsmitglieder der «gewerkschaftlichen Achse
angehörten». SGB-Präsident Maillard hingegen hatte keine Mühe mit dem Resultat –
neben dem Klima sei insbesondere auch die Frauenfrage bei diesen Wahlen einfach
wichtiger gewesen. Ferner fühle sich ja nach wie vor ein grosser Teil der SP mit den
Gewerkschaften verbunden, ohne dabei selbst Mitglied einer Gewerkschaft zu sein,
äusserte sich auch der nicht wiedergewählte Hadorn zur Lage. Möglich sei auch, dass
die Gewerkschaften längerfristig Opfer ihres eigenen Erfolges würden, liess er zudem
verlauten, da offenbar viele Menschen in der Schweiz unterdessen einen gewissen
Wohlstand geniessen könnten und dadurch gewerkschaftliche Themen in den
Hintergrund rückten. 34
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